
Anlage 4  
zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 

 
 

Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 
 
Grundgesetz: 
 
Artikel 1 GG 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
 
Artikel 2 GG 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt. 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen 
werden. 
 
Artikel 3 GG 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. 
 
Artikel 4 GG 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen 
werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 
 
Artikel 5 Absatz 1 GG 
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 
 
Artikel 6 GG 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche 
Gemeinschaft. 
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(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines 
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen 
oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für 
ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen 
wie den ehelichen Kindern 
 
Artikel 10 Absatz 1 GG 
Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. 
 
Artikel 14 GG 
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden 
durch die Gesetze bestimmt. 
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen. 
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung 
regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit 
und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle 
der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. 
 
Artikel 19 GG 
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den 
Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels 
nennen. 
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem 
Wesen nach auf diese anwendbar sind. 
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
Artikel 20 Absatz 1 GG 
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 
 
Artikel 33 Absatz 4 GG 
Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis stehen 
 
Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 GG 
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 
 
Artikel 70 Absatz 1 GG 
Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem 
Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. 
 
Artikel 72 Absatz 1 GG 
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Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur 
Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit 
nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. 
 
Artikel 74 Absatz 1 GG 
Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete: 
  1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfassung, das gerichtliche 

Verfahren (ohne das Recht des Untersuchungshaftvollzugs), die 
Rechtsanwaltschaft, das Notariat und die Rechtsberatung; 

  2. das Personenstandswesen; 
  3. das Vereinsrecht; 
  4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer; 
  5. (weggefallen) 
  6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen; 
  7. die öffentliche Fürsorge (ohne das Heimrecht); 
  8. (weggefallen) 
  9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung; 
10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer von 

Gewaltherrschaft; 
11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, 

Gewerbe, Handel, Bank und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen) 
ohne das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, der 
Schaustellung von Personen, der Messen, der Ausstellungen und der Märkte; 

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, des Arbeitsschutzes und der 
Arbeitsvermittlung sowie die Sozialversicherung einschließlich der 
Arbeitslosenversicherung; 

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung; 

14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebieten der Artikel 73 und 74 in 
Betracht kommt; 

15. die Überführung von Grund und Boden, von Naturschätzen und Produktionsmitteln 
in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft; 

16. die Verhütung des Missbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung; 
17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung (ohne das Recht der 

Flurbereinigung), die Sicherung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee und Küstenfischerei und den 
Küstenschutz; 

18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne das Recht der 
Erschließungsbeiträge) und das Wohngeldrecht, das Altschuldenhilferecht, das 
Wohnungsbauprämienrecht, das Bergarbeiterwohnungsbaurecht und das 
Bergmannssiedlungsrecht; 

19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen 
und Tieren, Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe, 
sowie das Recht des Apothekenwesens, der Arzneien, der Medizinprodukte, der 
Heilmittel, der Betäubungsmittel und der Gifte; 

19a.  die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der 
Krankenhauspflegesätze; 

20. das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, das 
Recht der Genussmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittel sowie den Schutz 
beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut, den Schutz 
der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie den Tierschutz; 
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21. die Hochsee- und Küstenschifffahrt sowie die Seezeichen, die Binnenschifffahrt, den 
Wetterdienst, die Seewasserstraßen und die dem allgemeinen Verkehr dienenden 
Binnenwasserstraßen; 

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die Unterhaltung von 
Landstraßen für den Fernverkehr sowie die Erhebung und Verteilung von Gebühren 
oder Entgelten für die Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen; 

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, mit Ausnahme der 
Bergbahnen; 

24. die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung (ohne Schutz vor 
verhaltensbezogenem Lärm); 

25. die Staatshaftung; 
26. die medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens, die Untersuchung 

und die künstliche Veränderung von Erbinformationen sowie Regelungen zur 
Transplantation von Organen, Geweben und Zellen; 

27.  die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder, Gemeinden und anderen 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie der Richter in den Ländern mit 
Ausnahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung; 

28. das Jagdwesen; 
29. den Naturschutz und die Landschaftspflege; 
30. die Bodenverteilung; 
31. die Raumordnung; 
32. den Wasserhaushalt; 
33. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse. 
 
Artikel 125a Absatz 1 GG 
Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen der Änderung des Artikels 
74 Abs. 1, der Einfügung des Artikels 84 Abs. 1 Satz 7, des Artikels 85 Abs. 1 Satz 2 oder 
des Artikels 105 Abs. 2a Satz 2 oder wegen der Aufhebung der Artikel 74a, 75 oder 98 
Abs. 3 Satz 2 nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht 
fort. Es kann durch Landesrecht ersetzt werden. 
 
Artikel 140 GG 
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung 
vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. 
 
Artikel 137 Absatz 3 WRV 
Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig 
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne 
Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. 
 
Artikel 141 WRV 
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, 
Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die 
Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder 
Zwang fernzuhalten ist.  
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Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin 
 
 
§ 40 Verwertung, Vernichtung, Einziehung 
(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn 
1. ihr Verderb oder eine wesentliche Wertminderung droht, 
2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnismäßig hohen Kosten oder 

Schwierigkeiten verbunden ist, 
3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, dass weitere Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeschlossen sind, 
4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an einen Berechtigten herausgegeben 

werden kann, ohne dass die Voraussetzungen der Sicherstellung erneut eintreten 
würden, 

5. der Berechtigte sie nicht innerhalb einer ausreichend bemessenen Frist abholt, obwohl 
ihm eine Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis zugestellt worden ist, dass die 
Sache verwertet wird, wenn sie nicht innerhalb der Frist abgeholt wird. 

(2) Die betroffene Person, der Eigentümer und andere Personen, denen ein Recht an der 
Sache zusteht, sollen vor der Verwertung gehört werden. Die Anordnung sowie Zeit und 
Ort der Verwertung sind ihnen mitzuteilen, soweit die Umstände und der Zweck der 
Maßnahmen es erlauben. 
(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung verwertet; § 979 Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches gilt entsprechend. Bleibt die Versteigerung erfolglos, 
erscheint sie von vornherein aussichtslos oder würden die Kosten der Versteigerung 
voraussichtlich den zu erwartenden Erlös übersteigen, so kann die Sache freihändig 
verkauft werden. Der Erlös tritt an die Stelle der verwerteten Sache. Lässt sich innerhalb 
angemessener Frist kein Käufer finden, so kann die Sache einem gemeinnützigen Zweck 
zugeführt werden. 
(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht, vernichtet oder eingezogen 
werden, wenn 
1. im Falle einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Sicherstellung berechtigten, 

fortbestehen oder Sicherstellungsgründe erneut entstehen würden, 
2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist. 
Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
Beamtenstatusgesetz  
 
§ 36 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 
(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen 
die volle persönliche Verantwortung. 
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtinnen 
und Beamte unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird die Anordnung 
aufrechterhalten, haben sie sich, wenn die Bedenken fortbestehen, an die nächst höhere 
Vorgesetzte oder den nächst höheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Anordnung 
bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausführen und sind von der eigenen 
Verantwortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des 
Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder 
Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen oder Beamten erkennbar ist. Die Bestätigung hat 
auf Verlangen schriftlich zu erfolgen. 
(3) Wird von den Beamtinnen oder Beamten die sofortige Ausführung der Anordnung 
verlangt, weil Gefahr im Verzug besteht und die Entscheidung der oder des höheren 
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Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 
entsprechend. 
 
Bundesbeamtengesetz 
 
§ 76 Übergang eines Schadensersatzanspruchs gegen Dritte 
Werden Beamtinnen, Beamte, Versorgungsberechtigte oder ihre Angehörigen körperlich 
verletzt oder getötet, geht ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch, der diesen 
Personen infolge der Körperverletzung oder der Tötung gegen Dritte zusteht, insoweit auf 
den Dienstherrn über, als dieser während einer auf der Körperverletzung beruhenden 
Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung oder der Tötung zur 
Gewährung von Leistungen verpflichtet ist. Ist eine Versorgungskasse zur Gewährung der 
Versorgung verpflichtet, geht der Anspruch auf sie über. Der Übergang des Anspruchs 
kann nicht zum Nachteil der Verletzten oder der Hinterbliebenen geltend gemacht 
werden. 
 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
§ 399 Ausschluss der Abtretung bei Inhaltsänderung oder Vereinbarung  
Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als 
den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann oder 
wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit dem Schuldner ausgeschlossen ist. 
 
§ 1901a Patientenverfügung 
Absatz 1  
Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit 
schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht 
unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, 
Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt 
(Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- 
und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des 
Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit 
formlos widerrufen werden. 
 
 
Zweites Buch Sozialgesetzbuch  
 
§ 2 Grundsatz des Forderns 
(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Personen müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer 
Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person muss 
aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere eine 
Eingliederungsvereinbarung abschließen. Wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich ist, hat die erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Person eine ihr angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit zu 
übernehmen. 
(2) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Personen haben in eigener Verantwortung alle Möglichkeiten zu nutzen, ihren 
Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten. Erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte müssen ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts für 
sich und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen einsetzen. 
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§ 11 Zu berücksichtigendes Einkommen 
(1) Als Einkommen zu berücksichtigen sind Einnahmen in Geld oder Geldeswert 
abzüglich der nach § 11b abzusetzenden Beträge mit Ausnahme der in § 11a genannten 
Einnahmen. Als Einkommen zu berücksichtigen sind auch Zuflüsse aus darlehensweise 
gewährten Sozialleistungen, soweit sie dem Lebensunterhalt dienen. Der Kinderzuschlag 
nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes ist als Einkommen dem jeweiligen Kind 
zuzurechnen. Dies gilt auch für das Kindergeld für zur Bedarfsgemeinschaft gehörende 
Kinder, soweit es bei dem jeweiligen Kind zur Sicherung des Lebensunterhalts, mit 
Ausnahme der Bedarfe nach § 28, benötigt wird. 
(2) Laufende Einnahmen sind für den Monat zu berücksichtigen, in dem sie zufließen. Zu 
den laufenden Einnahmen zählen auch Einnahmen, die an einzelnen Tagen eines 
Monats aufgrund von kurzzeitigen Beschäftigungsverhältnissen erzielt werden. Für 
laufende Einnahmen, die in größeren als monatlichen Zeitabständen zufließen, gilt Absatz 
3 entsprechend. 
(3) Einmalige Einnahmen sind in dem Monat, in dem sie zufließen, zu berücksichtigen. 
Sofern für den Monat des Zuflusses bereits Leistungen ohne Berücksichtigung der 
einmaligen Einnahme erbracht worden sind, werden sie im Folgemonat berücksichtigt. 
Entfiele der Leistungsanspruch durch die Berücksichtigung in einem Monat, ist die 
einmalige Einnahme auf einen Zeitraum von sechs Monaten gleichmäßig aufzuteilen und 
monatlich mit einem entsprechenden Teilbetrag zu berücksichtigen. 
 
§ 12 Zu berücksichtigendes Vermögen 
Absatz 2 
Vom Vermögen sind abzusetzen  
1. ein Grundfreibetrag in Höhe von 150 Euro je vollendetem Lebensjahr für jede in der 

Bedarfsgemeinschaft lebende volljährige Person und deren Partnerin oder Partner, 
mindestens aber jeweils 3 100 Euro; der Grundfreibetrag darf für jede volljährige 
Person und ihre Partnerin oder ihren Partner jeweils den nach Satz 2 maßgebenden 
Höchstbetrag nicht übersteigen, 

1a. ein Grundfreibetrag in Höhe von 3 100 Euro für jedes leistungsberechtigte 
minderjährige Kind, 

2. Altersvorsorge in Höhe des nach Bundesrecht ausdrücklich als Altersvorsorge 
geförderten Vermögens einschließlich seiner Erträge und der geförderten laufenden 
Altersvorsorgebeiträge, soweit die Inhaberin oder der Inhaber das 
Altersvorsorgevermögen nicht vorzeitig verwendet, 

3. geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge dienen, soweit die Inhaberin oder der 
Inhaber sie vor dem Eintritt in den Ruhestand aufgrund einer unwiderruflichen 
vertraglichen Vereinbarung nicht verwerten kann und der Wert der geldwerten 
Ansprüche 750 Euro je vollendetem Lebensjahr der erwerbsfähigen 
leistungsberechtigten Person und deren Partnerin oder Partner, höchstens jedoch 
jeweils den nach Satz 2 maßgebenden Höchstbetrag nicht übersteigt, 

4. ein Freibetrag für notwendige Anschaffungen in Höhe von 750 Euro für jeden in der 
Bedarfsgemeinschaft lebenden Leistungsberechtigten. 
Bei Personen, die  
1. vor dem 1. Januar 1958 geboren sind, darf der Grundfreibetrag nach Satz 1 Nummer 1 

jeweils 9 750 Euro und der Wert der geldwerten Ansprüche nach Satz 1 Nummer 3 
jeweils 48 750 Euro, 

2. nach dem 31. Dezember 1957 und vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, darf der 
Grundfreibetrag nach Satz 1 Nummer 1 jeweils 9 900 Euro und der Wert der 
geldwerten Ansprüche nach Satz 1 Nummer 3 jeweils 49 500 Euro, 
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3. nach dem 31. Dezember 1963 geboren sind, darf der Grundfreibetrag nach Satz 1 
Nummer 1 jeweils 10 050 Euro und der Wert der geldwerten Ansprüche nach Satz 1 
Nummer 3 jeweils 50 250 Euro 
nicht übersteigen. 
 
 

Drittes Buch Sozialgesetzbuch 
 
§ 159 Ruhen bei Sperrzeit 
Absatz 4 
Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, bei Ablehnung einer beruflichen 
Eingliederungsmaßnahme oder bei Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme 
beträgt  
1. im Fall des erstmaligen versicherungswidrigen Verhaltens dieser Art drei Wochen, 
2. im Fall des zweiten versicherungswidrigen Verhaltens dieser Art sechs Wochen, 
3. in den übrigen Fällen zwölf Wochen. 
Im Fall der Arbeitsablehnung oder der Ablehnung einer beruflichen 
Eingliederungsmaßnahme nach der Meldung zur frühzeitigen Arbeitsuche (§ 38 Absatz 1) 
im Zusammenhang mit der Entstehung des Anspruchs gilt Satz 1 entsprechend. 
(5) Die Dauer einer Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemühungen beträgt zwei 
Wochen. 
(6) Die Dauer einer Sperrzeit bei Meldeversäumnis oder bei verspäteter 
Arbeitsuchendmeldung beträgt eine Woche. 
 
Viertes Buch Sozialgesetzbuch 
 
§ 17 Verordnungsermächtigung 
Absatz 1 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates zur Wahrung der Belange der Sozialversicherung und 
der Arbeitsförderung, zur Förderung der betrieblichen Altersversorgung oder zur 
Vereinfachung des Beitragseinzugs zu bestimmen,  
1. dass einmalige Einnahmen oder laufende Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse oder 
ähnliche Einnahmen, die zusätzlich zu Löhnen oder Gehältern gewährt werden, und 
steuerfreie Einnahmen ganz oder teilweise nicht als Arbeitsentgelt gelten, 
2. dass Beiträge an Direktversicherungen und Zuwendungen an Pensionskassen oder 
Pensionsfonds ganz oder teilweise nicht als Arbeitsentgelt gelten, 
3. wie das Arbeitsentgelt, das Arbeitseinkommen und das Gesamteinkommen zu 
ermitteln und zeitlich zuzurechnen sind, 
4. den Wert der Sachbezüge nach dem tatsächlichen Verkehrswert im Voraus für jedes 
Kalenderjahr. 
 
§ 18 Bezugsgröße 
(1) Bezugsgröße im Sinne der Vorschriften für die Sozialversicherung ist, soweit in den 
besonderen Vorschriften für die einzelnen Versicherungszweige nichts Abweichendes 
bestimmt ist, das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im 
vorvergangenen Kalenderjahr, aufgerundet auf den nächsthöheren, durch 420 teilbaren 
Betrag. 
(2) Die Bezugsgröße für das Beitrittsgebiet (Bezugsgröße [Ost]) verändert sich zum 1. 
Januar eines jeden Kalenderjahres auf den Wert, der sich ergibt, wenn der für das 
vorvergangene Kalenderjahr geltende Wert der Anlage 1 zum Sechsten Buch durch den 
für das Kalenderjahr der Veränderung bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum 
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Sechsten Buch geteilt wird, aufgerundet auf den nächsthöheren, durch 420 teilbaren 
Betrag. 
(3) Beitrittsgebiet ist das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet. 
 
 
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
 
§ 2a Leistungen an behinderte und chronisch kranke Menschen 
Den besonderen Belangen behinderter und chronisch kranker Menschen ist Rechnung zu 
tragen. 
 
§ 16 Ruhen des Anspruchs 
Absatz 1 
Der Anspruch auf Leistungen ruht, solange Versicherte  
1. sich im Ausland aufhalten, und zwar auch dann, wenn sie dort während eines 

vorübergehenden Aufenthalts erkranken, soweit in diesem Gesetzbuch nichts 
Abweichendes bestimmt ist, 

2. Dienst auf Grund einer gesetzlichen Dienstpflicht oder Dienstleistungen und Übungen 
nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten, 

2a. in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-
Weiterverwendungsgesetzes stehen, 

3. nach dienstrechtlichen Vorschriften Anspruch auf Heilfürsorge haben oder als 
Entwicklungshelfer Entwicklungsdienst leisten, 

4. sich in Untersuchungshaft befinden, nach § 126a der Strafprozeßordnung einstweilen 
untergebracht sind oder gegen sie eine Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende 
Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen wird, soweit die Versicherten als 
Gefangene Anspruch auf Gesundheitsfürsorge nach dem Strafvollzugsgesetz haben 
oder sonstige Gesundheitsfürsorge erhalten. 

Satz 1 gilt nicht für den Anspruch auf Mutterschaftsgeld. 
 
 
Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
 
§ 87a Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis, Meldepflichten und Untersagung 
(1) Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis sowie deren Rücknahme oder Widerruf (§§ 43, 
44) ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
(2) Für die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb einer Einrichtung oder einer selbständigen 
sonstigen Wohnform sowie für die Rücknahme oder den Widerruf dieser Erlaubnis (§ 45 
Absatz 1 und 2, § 48a), die örtliche Prüfung (§§ 46, 48a), die Entgegennahme von 
Meldungen (§ 47 Absatz 1 und 2, § 48a) und die Ausnahme von der Meldepflicht (§ 47 
Absatz 3, § 48a) sowie die Untersagung der weiteren Beschäftigung des Leiters oder 
eines Mitarbeiters (§§ 48, 48a) ist der überörtliche Träger oder die nach Landesrecht 
bestimmte Behörde zuständig, in dessen oder deren Bereich die Einrichtung oder die 
sonstige Wohnform gelegen ist. 
(3) Für die Mitwirkung an der örtlichen Prüfung (§§ 46, 48a) ist der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich die Einrichtung oder die selbständige sonstige Wohnform 
gelegen ist. 
 
 
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch 
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§ 116 Ansprüche gegen Schadenersatzpflichtige 
Absatz 1 
Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines 
Schadens geht auf den Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe über, soweit 
dieser auf Grund des Schadensereignisses Sozialleistungen zu erbringen hat, die der 
Behebung eines Schadens der gleichen Art dienen und sich auf denselben Zeitraum wie 
der vom Schädiger zu leistende Schadensersatz beziehen. Dazu gehören auch  
1. die Beiträge, die von Sozialleistungen zu zahlen sind, und 
2. die Beiträge zur Krankenversicherung, die für die Dauer des Anspruchs auf 

Krankengeld unbeschadet des § 224 Abs. 1 des Fünften Buches zu zahlen wären. 
 
 
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch  
 
§ 2 Nachrang der Sozialhilfe 
 
(1) Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines 
Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche 
Leistung von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer 
Sozialleistungen, erhält. 
(2) Verpflichtungen anderer, insbesondere Unterhaltspflichtiger oder der Träger anderer 
Sozialleistungen, bleiben unberührt. Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen 
anderer dürfen nicht deshalb versagt werden, weil nach dem Recht der Sozialhilfe 
entsprechende Leistungen vorgesehen sind. 
 
 
Jugendgerichtsgesetz 
 
§ 1 Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung 
begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. 
(2) Jugendlicher ist, wer zur Zeit der Tat vierzehn, aber noch nicht achtzehn, 
Heranwachsender, wer zur Zeit der Tat achtzehn, aber noch nicht einundzwanzig Jahre 
alt ist. 
 
§ 2 Ziel des Jugendstrafrechts; Anwendung des allgemeinen Strafrechts 
(1) Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines 
Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das 
Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten. 
(2) Die allgemeinen Vorschriften gelten nur, soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
§ 7 Maßregeln der Besserung und Sicherung 
Absatz 1 und 2  
(1) Als Maßregeln der Besserung und Sicherung im Sinne des allgemeinen Strafrechts 
können die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer 
Entziehungsanstalt, die Führungsaufsicht oder die Entziehung der Fahrerlaubnis 
angeordnet werden (§ 61 Nr. 1, 2, 4 und 5 des Strafgesetzbuches). 
(2) Das Gericht kann im Urteil die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten, 
wenn  
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1. der Jugendliche zu einer Jugendstrafe von mindestens sieben Jahren verurteilt wird 
wegen oder auch wegen eines Verbrechens  
a) gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die sexuelle Selbstbestimmung 
oder 
b) nach § 251 des Strafgesetzbuches, auch in Verbindung mit § 252 oder § 255 des 
Strafgesetzbuches, 
durch welches das Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt oder einer solchen 
Gefahr ausgesetzt worden ist, und 
2. die Gesamtwürdigung des Jugendlichen und seiner Tat oder seiner Taten ergibt, dass 
er mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut Straftaten der in Nummer 1 bezeichneten Art 
begehen wird. 
Das Gericht ordnet die Sicherungsverwahrung an, wenn die Gesamtwürdigung des 
Verurteilten, seiner Tat oder seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung bis zum 
Zeitpunkt der Entscheidung ergibt, dass von ihm Straftaten der in Satz 1 Nummer 1 
bezeichneten Art zu erwarten sind; § 66a Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuches gilt 
entsprechend. Für die Prüfung, ob die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung am 
Ende des Vollzugs der Jugendstrafe auszusetzen ist, und für den Eintritt der 
Führungsaufsicht gilt § 67c Absatz 1 des Strafgesetzbuches entsprechend. 
 
§ 17 Form und Voraussetzungen 
(1) Die Jugendstrafe ist Freiheitsentzug in einer für ihren Vollzug vorgesehenen 
Einrichtung. 
(2) Der Richter verhängt Jugendstrafe, wenn wegen der schädlichen Neigungen des 
Jugendlichen, die in der Tat hervorgetreten sind, Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel 
zur Erziehung nicht ausreichen oder wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe 
erforderlich ist. 
 
§ 18 Dauer der Jugendstrafe 
Absatz 2 
Die Jugendstrafe ist so zu bemessen, daß die erforderliche erzieherische Einwirkung 
möglich ist. 
 
§ 69 Beistand 
(1) Der Vorsitzende kann dem Beschuldigten in jeder Lage des Verfahrens einen 
Beistand bestellen, wenn kein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt. 
(2) Der Erziehungsberechtigte und der gesetzliche Vertreter dürfen nicht zum Beistand 
bestellt werden, wenn hierdurch ein Nachteil für die Erziehung zu erwarten wäre. 
(3) Dem Beistand kann Akteneinsicht gewährt werden. Im übrigen hat er in der 
Hauptverhandlung die Rechte eines Verteidigers. 
 
§ 83 Entscheidungen im Vollstreckungsverfahren 
Absatz 1 
Die Entscheidungen des Vollstreckungsleiters nach den §§ 86 bis 89a und 89b Abs. 2 
sowie nach den §§ 462a und 463 der Strafprozeßordnung sind jugendrichterliche 
Entscheidungen. 
 
§ 88 Aussetzung des Restes der Jugendstrafe 
(1) Der Vollstreckungsleiter kann die Vollstreckung des Restes der Jugendstrafe zur 
Bewährung aussetzen, wenn der Verurteilte einen Teil der Strafe verbüßt hat und dies im 
Hinblick auf die Entwicklung des Jugendlichen, auch unter Berücksichtigung des 
Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit, verantwortet werden kann. 
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(2) Vor Verbüßung von sechs Monaten darf die Aussetzung der Vollstreckung des Restes 
nur aus besonders wichtigen Gründen angeordnet werden. Sie ist bei einer Jugendstrafe 
von mehr als einem Jahr nur zulässig, wenn der Verurteilte mindestens ein Drittel der 
Strafe verbüßt hat. 
(3) Der Vollstreckungsleiter soll in den Fällen der Absätze 1 und 2 seine Entscheidung so 
frühzeitig treffen, daß die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung des Verurteilten 
auf sein Leben nach der Entlassung durchgeführt werden können. Er kann seine 
Entscheidung bis zur Entlassung des Verurteilten wieder aufheben, wenn die Aussetzung 
aufgrund neu eingetretener oder bekanntgewordener Tatsachen im Hinblick auf die 
Entwicklung des Jugendlichen, auch unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses 
der Allgemeinheit, nicht mehr verantwortet werden kann. 
(4) Der Vollstreckungsleiter entscheidet nach Anhören des Staatsanwalts und des 
Vollzugsleiters. Dem Verurteilten ist Gelegenheit zur mündlichen Äußerung zu geben. 
(5) Der Vollstreckungsleiter kann Fristen von höchstens sechs Monaten festsetzen, vor 
deren Ablauf ein Antrag des Verurteilten, den Strafrest zur Bewährung auszusetzen, 
unzulässig ist. 
(6) Ordnet der Vollstreckungsleiter die Aussetzung der Vollstreckung des Restes der 
Jugendstrafe an, so gelten § 22 Abs. 1, 2 Satz 1 und 2 sowie die §§ 23 bis 26a 
sinngemäß. An die Stelle des erkennenden Richters tritt der Vollstreckungsleiter. Auf das 
Verfahren und die Anfechtung von Entscheidungen sind die §§ 58, 59 Abs. 2 bis 4 und § 
60 entsprechend anzuwenden. Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen den 
Beschluß, der die Aussetzung des Strafrestes anordnet, hat aufschiebende Wirkung. 
 
§ 89b Ausnahme vom Jugendstrafvollzug 
(1) An einem Verurteilten, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und sich nicht für den 
Jugendstrafvollzug eignet, kann die Jugendstrafe statt nach den Vorschriften für den 
Jugendstrafvollzug nach den Vorschriften des Strafvollzuges für Erwachsene vollzogen 
werden. Hat der Verurteilte das 24. Lebensjahr vollendet, so soll Jugendstrafe nach den 
Vorschriften des Strafvollzuges für Erwachsene vollzogen werden. 
(2) Über die Ausnahme vom Jugendstrafvollzug entscheidet der Vollstreckungsleiter. 
 
§ 92 Rechtsbehelfe im Vollzug 
Absatz 1 
Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des 
Jugendarrestes, der Jugendstrafe und der Maßregeln der Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt (§ 61 Nr. 1 und 2 des 
Strafgesetzbuches) oder in der Sicherungsverwahrung kann gerichtliche Entscheidung 
beantragt werden. Für die Überprüfung von Vollzugsmaßnahmen gelten die §§ 109 und 
111 bis 120 Abs. 1 des Strafvollzugsgesetzes sowie § 67 Abs. 1 bis 3 und 5 
entsprechend; das Landesrecht kann vorsehen, dass der Antrag erst nach einem 
Verfahren zur gütlichen Streitbeilegung gestellt werden kann. 
 
§ 105 Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende 
(1) Begeht ein Heranwachsender eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften 
mit Strafe bedroht ist, so wendet der Richter die für einen Jugendlichen geltenden 
Vorschriften der §§ 4 bis 8, 9 Nr. 1, §§ 10, 11 und 13 bis 32 entsprechend an, wenn  
1. die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der 

Umweltbedingungen ergibt, daß er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen 
Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand, oder 

2. es sich nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat um eine 
Jugendverfehlung handelt. 
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(2) § 31 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 ist auch dann anzuwenden, wenn der Heranwachsende 
wegen eines Teils der Straftaten bereits rechtskräftig nach allgemeinem Strafrecht 
verurteilt worden ist. 
(3) Das Höchstmaß der Jugendstrafe für Heranwachsende beträgt zehn Jahre. Handelt 
es sich bei der Tat um Mord und reicht das Höchstmaß nach Satz 1 wegen der 
besonderen Schwere der Schuld nicht aus, so ist das Höchstmaß 15 Jahre. 
 
§ 114 Vollzug von Freiheitsstrafe in der Einrichtung für den Vollzug der 
Jugendstrafe 
In der Einrichtung für den Vollzug der Jugendstrafe dürfen an Verurteilten, die das 
vierundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben und sich für den 
Jugendstrafvollzug eignen, auch Freiheitsstrafen vollzogen werden, die nach 
allgemeinem Strafrecht verhängt worden sind. 
 
 
Justizvollzugsdatenschutzgesetz Berlin 
 
§ 16 Erhebung von Daten über Personen, die nicht Gefangene sind 
(1) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, können auch ohne Mitwirkung und 
Kenntnis der Betroffenen bei Gefangenen erhoben werden, soweit dies zu vollzuglichen 
Zwecken unerlässlich ist. 
(2) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, können im Übrigen im Einzelfall ohne 
Mitwirkung und Kenntnis der Betroffenen bei Personen oder Stellen außerhalb des 
Justizvollzuges erhoben werden, wenn es zu vollzuglichen Zwecken unerlässlich ist und 
die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht beeinträchtigt. 
Nichtöffentliche Stellen sind auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, 
ansonsten auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 
(3) Die nach Absatz 1 und 2 erhobenen Daten dürfen nur genutzt werden 
1. zur Erfüllung des Erhebungszwecks oder 
2. zu den in § 7 Absatz 4 genannten Zwecken. 
 
§ 18 Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen 
Absatz 4 
Die mittels optisch-elektronischer Einrichtungen beobachteten Räume und Flächen sind 
durch sprachliche und nichtsprachliche Zeichen auf eine Weise kenntlich zu machen, 
dass die Tatsache und die Reichweite der Beobachtung jederzeit eindeutig erkennbar 
sind. 
 
§ 21 -Optisch-elektronische Einrichtungen innerhalb von Hafträumen 
(1) Die Beobachtung innerhalb von Hafträumen mittels optisch-elektronischer 
Einrichtungen ist nicht zulässig. 
(2) Zulässig ist jedoch die optisch-elektronische Beobachtung besonders gesicherter 
Hafträume oder von Krankenzimmern, soweit und solange dies zur Abwehr einer Gefahr 
für Leib oder Leben der dort untergebrachten Gefangenen erforderlich ist. Die optisch-
elektronische Beobachtung ist gesondert von der Unterbringung und für einen 
bestimmten Zeitraum schriftlich anzuordnen und zu begründen. Die Anordnung trifft die 
Anstaltsleitung, eine Ärztin oder ein Arzt; sie ist zu den Gefangenenpersonalakten oder 
den Patientenakten zu nehmen. Den in einem beobachteten Raum untergebrachten 
Gefangenen ist erkennbar zu machen, wann die Einrichtungen in Betrieb sind. 
(3) Bei der Gestaltung und Beobachtung optisch-elektronisch beobachteter Hafträume 
und Krankenzimmer ist auf die elementaren Bedürfnisse der Gefangenen nach Wahrung 
ihrer Intimsphäre angemessen Rücksicht zu nehmen. 
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(4) Für die Dauer unüberwachter Gespräche der Gefangenen, insbesondere mit 
Seelsorgerinnen und Seelsorgern, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Notarinnen 
und Notaren sowie mit Berufsgeheimnisträgern (§ 51 Absatz 1), ist die optisch-
elektronische Überwachung von Hafträumen und Krankenzimmern zu unterbrechen. 
 
§ 22 Elektronische Einrichtungen in Besucherbereichen 
(1) Räume, in denen Gefangene mit Besuchern zusammentreffen, können auch 
akustisch-elektronisch überwacht werden, soweit das dort geführte Gespräch auch durch 
Mitarbeiter des Justizvollzuges unmittelbar akustisch überwacht werden darf. 
(2) Auf die Überwachung ist vor und in den betreffenden Räumen durch sprachliche und 
nichtsprachliche Zeichen hinzuweisen. 
 
§ 23 Speicherung mittels optischer oder akustischer Einrichtungen erhobener 
Daten 
(1) Die nach den §§ 19 bis 22 mittels optisch-elektronischer oder akustisch-elektronischer 
Einrichtungen erhobenen Daten dürfen für einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden zum 
Zwecke der Prüfung einer weitergehenden Speicherung gespeichert werden. Eine 
Speicherung über diesen Zeitraum hinaus ist nur zulässig 
1. soweit und solange dies zur Verfolgung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit 
erforderlich ist oder 
2. in den Fällen des § 22, sofern gegen Auflagen zum Ablauf des Besuchs verstoßen 
wurde, soweit und solange dies zur Übermittlung der erhobenen Daten an das Gericht, 
das die inhaltliche Überwachung der Gespräche angeordnet hat, erforderlich ist. 
Im Übrigen sind die Daten zu löschen. 
(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die gemäß § 21 Absatz 2 erhobenen Daten nicht 
gespeichert werden. 
(3) Ist nach den Umständen anzunehmen, dass bei einer Datenerhebung durch optisch-
elektronische oder akustisch-elektronische Einrichtungen auch Daten erhoben werden, 
die dem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung unterfallen, so ist die Zugehörigkeit 
der erhobenen Daten zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung während der 
laufenden Überwachung zu prüfen. Die erhobenen Daten dürfen abweichend von Absatz 
1 nur weiter verarbeitet werden, soweit sie nicht zum Kernbereich der privaten 
Lebensgestaltung gehören. 
(4) Dem unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind 
Äußerungen, durch die Empfindungen, Überlegungen, Ansichten und Erlebnisse 
höchstpersönlicher Art zum Ausdruck kommen. Zu diesem Kernbereich zählt zudem die 
Kommunikation mit Personen des höchstpersönlichen Vertrauens. Nicht erfasst sind 
Gespräche über Straftaten oder Gespräche, durch die Straftaten begangen werden. 
(5) Soweit erhobene Daten zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung gehören, 
sind sie unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen der Erfassung der Daten und der 
Löschung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke 
nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr 
der Dokumentation folgt. 
 
§ 24 Identifikation der Besucher 
(1) Der Justizvollzug kann das Betreten seiner Einrichtungen durch vollzugsfremde 
Personen davon abhängig machen, dass die Personen 
1. ihren Vornamen, ihren Namen und ihre Anschrift angeben und durch amtliche 
Ausweise nachweisen und 
2. die Erfassung von eindeutigen Identifikationsmerkmalen dulden, soweit dies 
erforderlich ist, um den Austausch von Gefangenen zu verhindern. 
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(2) Als Identifikationsmerkmale im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 können einzelne der 
Merkmale erhoben werden, die nach § 17 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 von Gefangenen 
erhoben werden können. Von Rechtsanwälten, Notaren oder Verteidigern in Ausübung 
ihrer Tätigkeit dürfen Identifikationsmerkmale nach § 17 Absatz 1 Nummer 1 und 5 nicht 
erhoben werden. 
(3) Die nach Absatz 2 erhobenen Identifikationsmerkmale dürfen ausschließlich 
verarbeitet werden 
1. zum Zweck des Abgleichs beim Verlassen der Vollzugsanstalt oder 
2. zur Verfolgung von Straftaten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie bei 
Gelegenheit des Besuchs begangen wurden; in diesem Fall können die Daten auch an 
Strafverfolgungsbehörden ausschließlich zum Zwecke der Verfolgung dieser Straftaten 
übermittelt werden. 
Die nach Absatz 2 erhobenen Identifikationsmerkmale im Sinne des § 17 Absatz 1 
Nummer 1 sind unverzüglich nach dem Verlassen der Einrichtung zu löschen, soweit sie 
nicht nach Satz 1 Nummer 2 übermittelt werden können; in diesem Fall sind sie 
unverzüglich zu übermitteln und danach zu löschen. Im Übrigen sind die nach Absatz 2 
erhobenen Identifikationsmerkmale spätestens 24 Stunden nach ihrer Erhebung zu 
löschen, soweit sie nicht nach Satz 1 Nummer 2 übermittelt werden können; in diesem 
Fall sind sie unverzüglich zu übermitteln und danach zu löschen. 
 
§ 34 Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke 
§ 476 der Strafprozessordnung gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass auch 
elektronisch gespeicherte personenbezogene Daten übermittelt werden können, auch auf 
elektronischem Wege.  
 
§ 46 Mitteilung über Haftverhältnisse an nichtöffentliche Stellen und Verletzte 
(1) Nichtöffentlichen Stellen hat der Justizvollzug auf schriftlichen Antrag die in § 42 
Nummer 1 bis 3 bestimmten Angaben zu machen, soweit 
1. ein berechtigtes Interesse an dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird und 
2. die betroffenen Gefangenen kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Übermittlung haben. 
(2) Den Verletzten einer Straftat sowie deren Rechtsnachfolgern sind darüber hinaus auf 
schriftlichen Antrag Auskünfte zu erteilen 
1. über die Entlassungsadresse oder die Vermögensverhältnisse von Gefangenen, soweit 
die Auskunft zur Feststellung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen im 
Zusammenhang mit Straftaten erforderlich ist, sowie 
2. darüber, ob freiheitsentziehende Maßnahmen gegen Gefangene beendet oder ob 
erstmalig Vollzugslockerungen oder Urlaub gewährt werden, wenn die Antragsteller ein 
berechtigtes Interesse darlegen. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 bedarf es der Darlegung eines berechtigten 
Interesses nicht, wenn die Antragsteller Verletzte einer Straftat nach 
1. den §§ 174 bis 182 des Strafgesetzbuchs, 
2. den §§ 211 und 212 des Strafgesetzbuchs, die versucht wurde, 
3. den §§ 221, 223 bis 226 und 340 des Strafgesetzbuchs, 
4. den §§ 232 bis 238, 239 Absatz 3, §§ 239a, 239b und 240 Absatz 4 des 
Strafgesetzbuchs, 
5. § 4 des Gewaltschutzgesetzes, 
6. § 142 des Patentgesetzes, § 25 des Gebrauchsmustergesetzes, § 10 des 
Halbleiterschutzgesetzes, § 39 des Sortenschutzgesetzes, den §§ 143 bis 144 des 
Markengesetzes, den §§ 51 und 65 des Geschmacksmustergesetzes, den §§ 106 bis 
108b des Urheberrechtsgesetzes, § 33 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an 
Werken der bildenden Künste und der Photographie und den §§ 16 bis 19 des Gesetzes 
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gegen den unlauteren Wettbewerb sind. Satz 1 gilt entsprechend in den Fällen des § 395 
Absatz 3 der Strafprozessordnung, wenn die Antragsteller zur Nebenklage zugelassen 
wurden. 
(4) Die betroffenen Gefangenen werden vor der Mitteilung gehört, es sei denn, es ist zu 
besorgen, dass dadurch die Verfolgung der Interessen der Antragsteller vereitelt oder 
wesentlich erschwert werden würde, und eine Abwägung ergibt, dass diese Interessen 
der Antragsteller das Interesse der Gefangenen an ihrer vorherigen Anhörung überwiegt. 
(5) Ist die Anhörung unterblieben, werden die betroffenen Gefangenen über die Mitteilung 
unter Angabe des Inhalts nachträglich unterrichtet. 
(6) Bei Anhörung und Unterrichtung Gefangener nach Absatz 4 und 5 ist auf die 
berechtigten Interessen der Empfänger der Daten an der Geheimhaltung ihrer 
Lebensumstände in besonderer Weise Rücksicht zu nehmen. Die Anschrift der 
Empfänger darf nicht übermittelt werden. 
 
§ 47 Konzentration der Übermittlung personenbezogener Daten 
(1) Soweit der Justizvollzug nach diesem Gesetz personenbezogene Daten an Stellen 
außerhalb des Justizvollzuges übermitteln darf, erfolgt die Übermittlung durch die 
Auskunftsstelle des Justizvollzuges, soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes 
bestimmt ist. 
(2) Andere Stellen des Justizvollzuges übermitteln personenbezogene Daten an Stellen 
außerhalb des Justizvollzuges, soweit 
1. die Initiative zu der Übermittlung von ihnen ausgeht, 
2. ihnen die Übermittlung von der Auskunftsstelle des Justizvollzuges im Einzelfall 
übertragen wurde, 
3. die Senatsverwaltung für Justiz dies für bestimmte Fälle der Übermittlung allgemein 
angeordnet hat, 
4. dies zur Einbindung Dritter in den Vollzug (§ 43) erforderlich ist oder 
5. die Betroffenen allgemein oder für den Einzelfall eingewilligt haben. 
(3) Soweit Ersuchen um Übermittlung von Daten in nicht in Absatz 2 genannten Fällen an 
andere Stellen des Justizvollzuges gestellt werden, sollen sie diese Ersuchen unter 
Hinweis auf die Zuständigkeit der Auskunftsstelle des Justizvollzuges zurückweisen. Dies 
gilt nicht, soweit 
1. der Justizvollzug die Daten nach diesem Gesetz übermitteln darf und 
2. die Verweisung auf die Auskunftsstelle des Justizvollzuges wegen der besonderen 
Eilbedürftigkeit der Übermittlung unzumutbar erscheint. 
(4) Unzumutbar ist eine Verweisung nach Absatz 3 insbesondere, 
1. wenn hierdurch die mögliche Entlassung eines Gefangenen verzögert würde, 
insbesondere beim Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen, oder 
2. wenn Leib, Leben oder Freiheit eines Menschen oder bedeutende Sachwerte gefährdet 
sind und zu erwarten ist, dass die Gefahr durch die sofortige Auskunftserteilung 
abgewehrt werden kann. 
(5) Erteilte Auskünfte sind in den Gefangenenpersonalakten der betroffenen Gefangenen 
unter Angabe des Empfängers und der übermittelten Daten zu dokumentieren. 
(6) Für Auskünfte an Betroffene über die seitens des Justizvollzuges mit Ausnahme der 
Senatsverwaltung für Justiz über sie gespeicherten Daten ist die Auskunftsstelle des 
Justizvollzuges ausschließlich zuständig. Sie kann andere Stellen des Justizvollzuges mit 
der Erteilung einzelner Auskünfte sowie der Gewährung von Einsichten beauftragen. Für 
die Akteneinsicht und Aktenauskunft ist abweichend von Satz 1 diejenige 
Justizvollzugsanstalt ausschließlich zuständig, in der die Betroffenen inhaftiert sind oder 
zuletzt inhaftiert waren. Für Auskünfte an Betroffene über die seitens der 
Senatsverwaltung für Justiz über sie gespeicherten Daten ist diese ausschließlich 
zuständig. 
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Strafgesetzbuch 
 
§ 11 Personen- und Sachbegriffe 
Absatz 1 Nummer 1 
Im Sinne dieses Gesetzes ist  
1. Angehöriger: 

wer zu den folgenden Personen gehört: 
a) Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, der Ehegatte, der Lebenspartner, der 

Verlobte, auch im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, Geschwister, 
Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der Ehegatten oder 
Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft, 
welche die Beziehung begründet hat, nicht mehr besteht oder wenn die 
Verwandtschaft oder Schwägerschaft erloschen ist, 

b) Pflegeeltern und Pflegekinder; 
 
§ 38 Dauer der Freiheitsstrafe 
(1) Die Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das Gesetz nicht lebenslange Freiheitsstrafe 
androht. 
(2) Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe ist fünfzehn Jahre, ihr Mindestmaß ein 
Monat. 
 
§ 56f Widerruf der Strafaussetzung 
Absatz 1 
Das Gericht widerruft die Strafaussetzung, wenn die verurteilte Person  
1. in der Bewährungszeit eine Straftat begeht und dadurch zeigt, daß die Erwartung, die 

der Strafaussetzung zugrunde lag, sich nicht erfüllt hat, 
2. gegen Weisungen gröblich oder beharrlich verstößt oder sich der Aufsicht und Leitung 

der Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers beharrlich entzieht und dadurch 
Anlaß zu der Besorgnis gibt, daß sie erneut Straftaten begehen wird, oder 

3. gegen Auflagen gröblich oder beharrlich verstößt. 
Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend, wenn die Tat in der Zeit zwischen der Entscheidung über 
die Strafaussetzung und deren Rechtskraft oder bei nachträglicher Gesamtstrafenbildung 
in der Zeit zwischen der Entscheidung über die Strafaussetzung in einem einbezogenen 
Urteil und der Rechtskraft der Entscheidung über die Gesamtstrafe begangen worden ist. 
 
§ 57 Aussetzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe 
(1) Das Gericht setzt die Vollstreckung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe zur 
Bewährung aus, wenn  
1. zwei Drittel der verhängten Strafe, mindestens jedoch zwei Monate, verbüßt sind, 
2. dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet 

werden kann, und 
3. die verurteilte Person einwilligt. 
Bei der Entscheidung sind insbesondere die Persönlichkeit der verurteilten Person, ihr 
Vorleben, die Umstände ihrer Tat, das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten 
Rechtsguts, das Verhalten der verurteilten Person im Vollzug, ihre Lebensverhältnisse 
und die Wirkungen zu berücksichtigen, die von der Aussetzung für sie zu erwarten sind. 
(2) Schon nach Verbüßung der Hälfte einer zeitigen Freiheitsstrafe, mindestens jedoch 
von sechs Monaten, kann das Gericht die Vollstreckung des Restes zur Bewährung 
aussetzen, wenn  
1. die verurteilte Person erstmals eine Freiheitsstrafe verbüßt und diese zwei Jahre nicht 

übersteigt oder 
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2. die Gesamtwürdigung von Tat, Persönlichkeit der verurteilten Person und ihrer 
Entwicklung während des Strafvollzugs ergibt, daß besondere Umstände vorliegen, 
und die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind. 

(3) Die §§ 56a bis 56e gelten entsprechend; die Bewährungszeit darf, auch wenn sie 
nachträglich verkürzt wird, die Dauer des Strafrestes nicht unterschreiten. Hat die 
verurteilte Person mindestens ein Jahr ihrer Strafe verbüßt, bevor deren Rest zur 
Bewährung ausgesetzt wird, unterstellt sie das Gericht in der Regel für die Dauer oder 
einen Teil der Bewährungszeit der Aufsicht und Leitung einer Bewährungshelferin oder 
eines Bewährungshelfers. 
(4) Soweit eine Freiheitsstrafe durch Anrechnung erledigt ist, gilt sie als verbüßte Strafe 
im Sinne der Absätze 1 bis 3. 
(5) Die §§ 56f und 56g gelten entsprechend. Das Gericht widerruft die Strafaussetzung 
auch dann, wenn die verurteilte Person in der Zeit zwischen der Verurteilung und der 
Entscheidung über die Strafaussetzung eine Straftat begangen hat, die von dem Gericht 
bei der Entscheidung über die Strafaussetzung aus tatsächlichen Gründen nicht 
berücksichtigt werden konnte und die im Fall ihrer Berücksichtigung zur Versagung der 
Strafaussetzung geführt hätte; als Verurteilung gilt das Urteil, in dem die zugrunde 
liegenden tatsächlichen Feststellungen letztmals geprüft werden konnten. 
(6) Das Gericht kann davon absehen, die Vollstreckung des Restes einer zeitigen 
Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen, wenn die verurteilte Person unzureichende 
oder falsche Angaben über den Verbleib von Gegenständen macht, die dem Verfall 
unterliegen oder nur deshalb nicht unterliegen, weil der verletzten Person aus der Tat ein 
Anspruch der in § 73 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Art erwachsen ist. 
(7) Das Gericht kann Fristen von höchstens sechs Monaten festsetzen, vor deren Ablauf 
ein Antrag der verurteilten Person, den Strafrest zur Bewährung auszusetzen, unzulässig 
ist. 
 
§ 57a Aussetzung des Strafrestes bei lebenslanger Freiheitsstrafe 
(1) Das Gericht setzt die Vollstreckung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe zur 
Bewährung aus, wenn  
1. fünfzehn Jahre der Strafe verbüßt sind, 
2. nicht die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten die weitere Vollstreckung 

gebietet und 
3. die Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 vorliegen. 
§ 57 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 gilt entsprechend. 
(2) Als verbüßte Strafe im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 gilt jede 
Freiheitsentziehung, die der Verurteilte aus Anlaß der Tat erlitten hat. 
(3) Die Dauer der Bewährungszeit beträgt fünf Jahre. § 56a Abs. 2 Satz 1 und die §§ 56b 
bis 56g, 57 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 gelten entsprechend. 
(4) Das Gericht kann Fristen von höchstens zwei Jahren festsetzen, vor deren Ablauf ein 
Antrag des Verurteilten, den Strafrest zur Bewährung auszusetzen, unzulässig ist. 
 
§ 66c Ausgestaltung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung und des 
vorhergehenden Strafvollzugs 
Absatz 1 Nummer 1 
Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung erfolgt in Einrichtungen, die  
1. dem Untergebrachten auf der Grundlage einer umfassenden 

Behandlungsuntersuchung und eines regelmäßig fortzuschreibenden Vollzugsplans 
eine Betreuung anbieten,  
a) die individuell und intensiv sowie geeignet ist, seine Mitwirkungsbereitschaft zu 

wecken und zu fördern, insbesondere eine psychiatrische, psycho- oder 
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sozialtherapeutische Behandlung, die auf den Untergebrachten zugeschnitten ist, 
soweit standardisierte Angebote nicht Erfolg versprechend sind, und 

b) die zum Ziel hat, seine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit so zu mindern, dass die 
Vollstreckung der Maßregel möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt oder sie für 
erledigt erklärt werden kann, 

 
§ 121 Gefangenenmeuterei 
(1) Gefangene, die sich zusammenrotten und mit vereinten Kräften  
1. einen Anstaltsbeamten, einen anderen Amtsträger oder einen mit ihrer 

Beaufsichtigung, Betreuung oder Untersuchung Beauftragten nötigen (§ 240) oder 
tätlich angreifen, 

2. gewaltsam ausbrechen oder 
3. gewaltsam einem von ihnen oder einem anderen Gefangenen zum Ausbruch 

verhelfen, 
werden mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) In besonders schweren Fällen wird die Meuterei mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, 
wenn der Täter oder ein anderer Beteiligter  
1. eine Schußwaffe bei sich führt, 
2. eine andere Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, um diese 

oder dieses bei der Tat zu verwenden, oder 
3. durch eine Gewalttätigkeit einen anderen in die Gefahr des Todes oder einer schweren 

Gesundheitsschädigung bringt. 
(4) Gefangener im Sinne der Absätze 1 bis 3 ist auch, wer in der Sicherungsverwahrung 
untergebracht ist. 
 
§ 129a Bildung terroristischer Vereinigungen 
(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet 
sind,  
1. Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 des 

Völkerstrafgesetzbuches) oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 des 
Völkerstrafgesetzbuches) oder Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder § 12 des 
Völkerstrafgesetzbuches) oder 

2. Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a oder des § 239b 
3. (weggefallen) 
zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren 
Tätigkeit darauf gerichtet sind,  
1. einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere 

der in § 226 bezeichneten Art, zuzufügen, 
2. Straftaten nach den §§ 303b, 305, 305a oder gemeingefährliche Straftaten in den 

Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 
Abs. 1 bis 5, der §§ 313, 314 oder 315 Abs. 1, 3 oder 4, des § 316b Abs. 1 oder 3 oder 
des § 316c Abs. 1 bis 3 oder des § 317 Abs. 1, 

3. Straftaten gegen die Umwelt in den Fällen des § 330a Abs. 1 bis 3, 
4. Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3, § 20 Abs. 1 oder 2, § 20a Abs. 1 bis 3, § 19 Abs. 2 

Nr. 2 oder Abs. 3 Nr. 2, § 20 Abs. 1 oder 2 oder § 20a Abs. 1 bis 3, jeweils auch in 
Verbindung mit § 21, oder nach § 22a Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen oder 

5. Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3 des Waffengesetzes  
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zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wenn eine 
der in den Nummern 1 bis 5 bezeichneten Taten bestimmt ist, die Bevölkerung auf 
erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation 
rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, 
verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates 
oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, 
und durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine 
internationale Organisation erheblich schädigen kann. 
(3) Sind die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung darauf gerichtet, eine der in 
Absatz 1 und 2 bezeichneten Straftaten anzudrohen, ist auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 
(4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern, so ist in den Fällen der 
Absätze 1 und 2 auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 
auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
(5) Wer eine in Absatz 1, 2 oder Absatz 3 bezeichnete Vereinigung unterstützt, wird in 
den Fällen der Absätze 1 und 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Wer für eine in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichnete Vereinigung um 
Mitglieder oder Unterstützer wirbt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. 
(6) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von 
untergeordneter Bedeutung ist, in den Fällen der Absätze 1, 2, 3 und 5 die Strafe nach 
seinem Ermessen (§ 49 Abs. 2) mildern. 
(7) § 129 Abs. 6 gilt entsprechend. 
(8) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten kann das Gericht die 
Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen 
Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). 
(9) In den Fällen der Absätze 1, 2 und 4 kann das Gericht Führungsaufsicht anordnen (§ 
68 Abs. 1). 
 
§ 129b Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland; Erweiterter Verfall 
und Einziehung 
Absatz 1 
Die §§ 129 und 129a gelten auch für Vereinigungen im Ausland. Bezieht sich die Tat auf 
eine Vereinigung außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so gilt dies nur, 
wenn sie durch eine im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgeübte Tätigkeit 
begangen wird oder wenn der Täter oder das Opfer Deutscher ist oder sich im Inland 
befindet. In den Fällen des Satzes 2 wird die Tat nur mit Ermächtigung des 
Bundesministeriums der Justiz verfolgt. Die Ermächtigung kann für den Einzelfall oder 
allgemein auch für die Verfolgung künftiger Taten erteilt werden, die sich auf eine 
bestimmte Vereinigung beziehen. Bei der Entscheidung über die Ermächtigung zieht das 
Ministerium in Betracht, ob die Bestrebungen der Vereinigung gegen die Grundwerte 
einer die Würde des Menschen achtenden staatlichen Ordnung oder gegen das friedliche 
Zusammenleben der Völker gerichtet sind und bei Abwägung aller Umstände als 
verwerflich erscheinen. 
 
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, 
offenbart, das ihm als  
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1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für 
die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 
3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 

Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, 
Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in 
einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen 
oder 

6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder 
Lebensversicherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen 
Verrechnungsstelle anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 

Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst 
Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses 
oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der 
Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes 
förmlich verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des 
Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines 
anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 
ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder 
sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und 
das Gesetz dies nicht untersagt. 
(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den 
Datenschutz unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das 
einem in den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut 
worden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben als Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer 
Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre 
berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf 
den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem 
Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis 
von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß erlangt hat. 
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(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis 
nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 
 
Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch 
 
Art 293 Abwendung der Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe und Erbringung von 
Arbeitsleistungen 
(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen zu 
treffen, wonach die Vollstreckungsbehörde dem Verurteilten gestatten kann, die 
Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe nach § 43 des Strafgesetzbuches durch freie 
Arbeit abzuwenden. Soweit der Verurteilte die freie Arbeit geleistet hat, ist die 
Ersatzfreiheitsstrafe erledigt. Die Arbeit muß unentgeltlich sein; sie darf nicht 
erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienen. Die Landesregierungen können die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 
(2) Durch die freie Arbeit wird kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts und kein 
Beschäftigungsverhältnis im Sinne der Sozialversicherung, einschließlich der 
Arbeitslosenversicherung, oder des Steuerrechts begründet. Die Vorschriften über den 
Arbeitsschutz finden sinngemäße Anwendung. 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für freie Arbeit, die aufgrund einer Anordnung im 
Gnadenwege ausgeübt wird sowie für gemeinnützige Leistungen und Arbeitsleistungen 
nach § 56b Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Strafgesetzbuches, § 153a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der 
Strafprozeßordnung, § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Jugendgerichtsgesetzes und § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten oder aufgrund einer vom Gesetz vorgesehenen entsprechenden 
Anwendung der genannten Vorschriften. 
 
Strafprozessordnung 
 
§ 81d [Körperliche Untersuchung einer Person] 
(1) Kann die körperliche Untersuchung das Schamgefühl verletzen, so wird sie von einer 
Person gleichen Geschlechts oder von einer Ärztin oder einem Arzt vorgenommen. Bei 
berechtigtem Interesse soll dem Wunsch, die Untersuchung einer Person oder einem Arzt 
bestimmten Geschlechts zu übertragen, entsprochen werden. Auf Verlangen der 
betroffenen Person soll eine Person des Vertrauens zugelassen werden. Die betroffene 
Person ist auf die Regelungen der Sätze 2 und 3 hinzuweisen. 
(2) Diese Vorschrift gilt auch dann, wenn die betroffene Person in die Untersuchung 
einwilligt. 
 
§ 112 [Voraussetzungen der Untersuchungshaft; Haftgründe] 
Absatz 2 
Ein Haftgrund besteht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen  
1. festgestellt wird, daß der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält, 
2. bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr besteht, daß der 

Beschuldigte sich dem Strafverfahren entziehen werde (Fluchtgefahr), oder 
3. das Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht begründet, er werde 
a) Beweismittel vernichten, verändern, beiseite schaffen, unterdrücken oder fälschen oder 
b) auf Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachverständige in unlauterer Weise einwirken oder 
c) andere zu solchem Verhalten veranlassen, 
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und wenn deshalb die Gefahr droht, daß die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde 
(Verdunkelungsgefahr). 

 
§ 119 [Beschränkungen in der Untersuchungshaft] 
Absatz 1 
Soweit dies zur Abwehr einer Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr (§§ 
112, 112a) erforderlich ist, können einem inhaftierten Beschuldigten Beschränkungen 
auferlegt werden. Insbesondere kann angeordnet werden, dass  
1. der Empfang von Besuchen und die Telekommunikation der Erlaubnis bedürfen, 
2. Besuche, Telekommunikation sowie der Schrift- und Paketverkehr zu überwachen sind, 
3. die Übergabe von Gegenständen bei Besuchen der Erlaubnis bedarf, 
4. der Beschuldigte von einzelnen oder allen anderen Inhaftierten getrennt wird, 
5. die gemeinsame Unterbringung und der gemeinsame Aufenthalt mit anderen 

Inhaftierten eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. 
Die Anordnungen trifft das Gericht. Kann dessen Anordnung nicht rechtzeitig 
herbeigeführt werden, kann die Staatsanwaltschaft oder die Vollzugsanstalt eine 
vorläufige Anordnung treffen. Die Anordnung ist dem Gericht binnen drei Werktagen zur 
Genehmigung vorzulegen, es sei denn, sie hat sich zwischenzeitlich erledigt. Der 
Beschuldigte ist über Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Die Anordnung nach Satz 2 Nr. 
2 schließt die Ermächtigung ein, Besuche und Telekommunikation abzubrechen sowie 
Schreiben und Pakete anzuhalten. 
Absatz 4 
Die §§ 148, 148a bleiben unberührt. Sie gelten entsprechend für den Verkehr des 
Beschuldigten mit  
1. der für ihn zuständigen Bewährungshilfe, 
2. der für ihn zuständigen Führungsaufsichtsstelle, 
3. der für ihn zuständigen Gerichtshilfe, 
4. den Volksvertretungen des Bundes und der Länder, 
5. dem Bundesverfassungsgericht und dem für ihn zuständigen 

Landesverfassungsgericht, 
6. dem für ihn zuständigen Bürgerbeauftragten eines Landes, 
7. dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, den für die 

Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern 
zuständigen Stellen der Länder und den Aufsichtsbehörden nach § 38 des 
Bundesdatenschutzgesetzes, 

8. dem Europäischen Parlament, 
9. dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
10. dem Europäischen Gerichtshof, 
11. dem Europäischen Datenschutzbeauftragten, 
12. dem Europäischen Bürgerbeauftragten, 
13. dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Strafe, 
14. der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, 
15. dem Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen, 
16. den Ausschüssen der Vereinten Nationen für die Beseitigung der 

Rassendiskriminierung und für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, 
17. dem Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter, dem zugehörigen 

Unterausschuss zur Verhütung von Folter und den entsprechenden Nationalen 
Präventionsmechanismen, 

18. den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4 genannten Personen in Bezug auf die dort 
bezeichneten Inhalte, 

19. soweit das Gericht nichts anderes anordnet,  



 
 

24 

a) den Beiräten bei den Justizvollzugsanstalten und 
b) der konsularischen Vertretung seines Heimatstaates. 

Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um das Vorliegen der Voraussetzungen nach den 
Sätzen 1 und 2 festzustellen, trifft die nach Absatz 2 zuständige Stelle. 
 
§ 136 [Erste richterliche Vernehmung] 
(1) Bei Beginn der ersten Vernehmung ist dem Beschuldigten zu eröffnen, welche Tat ihm 
zu Last gelegt wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen. Er ist darauf 
hinzuweisen, daß es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigung zu 
äußern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon vor seiner 
Vernehmung, einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen. Er ist ferner darüber 
zu belehren, daß er zu seiner Entlastung einzelne Beweiserhebungen beantragen und 
unter den Voraussetzungen des § 140 Absatz 1 und 2 die Bestellung eines Verteidigers 
nach Maßgabe des § 141 Absatz 1 und 3 beanspruchen kann. In geeigneten Fällen soll 
der Beschuldigte auch darauf, dass er sich schriftlich äußern kann, sowie auf die 
Möglichkeit eines Täter-Opfer-Ausgleichs hingewiesen werden. 
(2) Die Vernehmung soll dem Beschuldigten Gelegenheit geben, die gegen ihn 
vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen und die zu seinen Gunsten sprechenden 
Tatsachen geltend zu machen. 
(3) Bei der ersten Vernehmung des Beschuldigten ist zugleich auf die Ermittlung seiner 
persönlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen. 
 
§ 140 [Notwendige Verteidigung] 
Absatz 1 
(1) Die Mitwirkung eines Verteidigers ist notwendig, wenn  
1. die Hauptverhandlung im ersten Rechtszug vor dem Oberlandesgericht oder dem 

Landgericht stattfindet; 
2. dem Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt wird; 
3. das Verfahren zu einem Berufsverbot führen kann; 
4. gegen einen Beschuldigten Untersuchungshaft nach den §§ 112, 112a oder 

einstweilige Unterbringung nach § 126a oder § 275a Absatz 6 vollstreckt wird; 
5. der Beschuldigte sich mindestens drei Monate auf Grund richterlicher Anordnung oder 

mit richterlicher Genehmigung in einer Anstalt befunden hat und nicht mindestens zwei 
Wochen vor Beginn der Hauptverhandlung entlassen wird; 

6. zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten 
seine Unterbringung nach § 81 in Frage kommt; 

7. ein Sicherungsverfahren durchgeführt wird; 
8. der bisherige Verteidiger durch eine Entscheidung von der Mitwirkung in dem 

Verfahren ausgeschlossen ist; 
9. dem Verletzten nach den §§ 397a und 406g Absatz 3 und 4 ein Rechtsanwalt 

beigeordnet worden ist. 
 
§ 141 [Bestellung des Verteidigers] 
(1) In den Fällen des § 140 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 9 und Abs. 2 wird dem 
Angeschuldigten, der noch keinen Verteidiger hat, ein Verteidiger bestellt, sobald er 
gemäß § 201 zur Erklärung über die Anklageschrift aufgefordert worden ist. 
(2) Ergibt sich erst später, daß ein Verteidiger notwendig ist, so wird er sofort bestellt. 
(3) Der Verteidiger kann auch schon während des Vorverfahrens bestellt werden. Die 
Staatsanwaltschaft beantragt dies, wenn nach ihrer Auffassung in dem gerichtlichen 
Verfahren die Mitwirkung eines Verteidigers nach § 140 Abs. 1 oder 2 notwendig sein 
wird. Nach dem Abschluß der Ermittlungen (§ 169a) ist er auf Antrag der 



 
 

25 

Staatsanwaltschaft zu bestellen. Im Fall des § 140 Abs. 1 Nr. 4 wird der Verteidiger 
unverzüglich nach Beginn der Vollstreckung bestellt. 
(4) Über die Bestellung entscheidet der Vorsitzende des Gerichts, das für das 
Hauptverfahren zuständig oder bei dem das Verfahren anhängig ist, oder das Gericht, 
das für eine von der Staatsanwaltschaft gemäß § 162 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 
beantragte richterliche Vernehmung zuständig ist, wenn die Staatsanwaltschaft dies zur 
Beschleunigung des Verfahrens für erforderlich hält; im Fall des § 140 Absatz 1 Nummer 
4 entscheidet das nach § 126 oder § 275a Absatz 6 zuständige Gericht. 
 
§ 148 [Verkehr mit dem Verteidiger] 
Absatz 2 
Ist ein nicht auf freiem Fuß befindlicher Beschuldigter einer Tat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches dringend verdächtig, soll das 
Gericht anordnen, dass im Verkehr mit Verteidigern Schriftstücke und andere 
Gegenstände zurückzuweisen sind, sofern sich der Absender nicht damit einverstanden 
erklärt, dass sie zunächst dem nach § 148a zuständigen Gericht vorgelegt werden. 
Besteht kein Haftbefehl wegen einer Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b 
Abs. 1, des Strafgesetzbuches, trifft die Entscheidung das Gericht, das für den Erlass 
eines Haftbefehls zuständig wäre. Ist der schriftliche Verkehr nach Satz 1 zu überwachen, 
sind für Gespräche mit Verteidigern Vorrichtungen vorzusehen, die die Übergabe von 
Schriftstücken und anderen Gegenständen ausschließen. 
 
§ 148a [Durchführung der Überwachung] 
(1) Für die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen nach § 148 Abs. 2 ist der 
Richter bei dem Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Vollzugsanstalt liegt. Ist eine 
Anzeige nach § 138 des Strafgesetzbuches zu erstatten, so sind Schriftstücke oder 
andere Gegenstände, aus denen sich die Verpflichtung zur Anzeige ergibt, vorläufig in 
Verwahrung zu nehmen; die Vorschriften über die Beschlagnahme bleiben unberührt. 
(2) Der Richter, der mit Überwachungsmaßnahmen betraut ist, darf mit dem Gegenstand 
der Untersuchung weder befaßt sein noch befaßt werden. Der Richter hat über 
Kenntnisse, die er bei der Überwachung erlangt, Verschwiegenheit zu bewahren; § 138 
des Strafgesetzbuches bleibt unberührt. 
 
§ 451 [Vollstreckungsbehörden] 
(1) Die Strafvollstreckung erfolgt durch die Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde 
auf Grund einer von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erteilenden, mit der 
Bescheinigung der Vollstreckbarkeit versehenen, beglaubigten Abschrift der Urteilsformel. 
(2) Den Amtsanwälten steht die Strafvollstreckung nur insoweit zu, als die 
Landesjustizverwaltung sie ihnen übertragen hat. 
(3) Die Staatsanwaltschaft, die Vollstreckungsbehörde ist, nimmt auch gegenüber der 
Strafvollstreckungskammer bei einem anderen Landgericht die staatsanwaltschaftlichen 
Aufgaben wahr. Sie kann ihre Aufgaben der für dieses Gericht zuständigen 
Staatsanwaltschaft übertragen, wenn dies im Interesse des Verurteilten geboten erscheint 
und die Staatsanwaltschaft am Ort der Strafvollstreckungskammer zustimmt. 
 
§ 455 [Strafausstand wegen Vollzugsuntauglichkeit] 
Absatz 4 
Die Vollstreckungsbehörde kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe unterbrechen, 
wenn  
1. der Verurteilte in Geisteskrankheit verfällt, 
2. wegen einer Krankheit von der Vollstreckung eine nahe Lebensgefahr für den 

Verurteilten zu besorgen ist oder 
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3. der Verurteilte sonst schwer erkrankt und die Krankheit in einer Vollzugsanstalt oder 
einem Anstaltskrankenhaus nicht erkannt oder behandelt werden kann und zu 
erwarten ist, daß die Krankheit voraussichtlich für eine erhebliche Zeit fortbestehen 
wird. Die Vollstreckung darf nicht unterbrochen werden, wenn überwiegende Gründe, 
namentlich der öffentlichen Sicherheit, entgegenstehen. 

 
§ 456a [Absehen von Vollstreckung bei Auslieferung und Ausweisung] 
Absatz 1 
Die Vollstreckungsbehörde kann von der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, einer 
Ersatzfreiheitsstrafe oder einer Maßregel der Besserung und Sicherung absehen, wenn 
der Verurteilte wegen einer anderen Tat einer ausländischen Regierung ausgeliefert, an 
einen internationalen Strafgerichtshof überstellt oder wenn er aus dem Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes ausgewiesen wird. 
 
§ 457 [Ermittlungen, Vorführung; Haftbefehl; Festnahme] 
(1) § 161 gilt sinngemäß für die in diesem Abschnitt bezeichneten Zwecke. 
(2) Die Vollstreckungsbehörde ist befugt, zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe einen 
Vorführungs- oder Haftbefehl zu erlassen, wenn der Verurteilte auf die an ihn ergangene 
Ladung zum Antritt der Strafe sich nicht gestellt hat oder der Flucht verdächtig ist. Sie 
kann einen Vorführungs- oder Haftbefehl auch erlassen, wenn ein Strafgefangener 
entweicht oder sich sonst dem Vollzug entzieht. 
(3) Im übrigen hat in den Fällen des Absatzes 2 die Vollstreckungsbehörde die gleichen 
Befugnisse wie die Strafverfolgungsbehörde, soweit die Maßnahmen bestimmt und 
geeignet sind, den Verurteilten festzunehmen. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist 
auf die Dauer der noch zu vollstreckenden Freiheitsstrafe besonders Bedacht zu nehmen. 
Die notwendig werdenden gerichtlichen Entscheidungen trifft das Gericht des ersten 
Rechtszuges. 
 
§ 465 [Kosten und Auslagen bei Verurteilung] 
Absatz 1 
Die Kosten des Verfahrens hat der Angeklagte insoweit zu tragen, als sie durch das 
Verfahren wegen einer Tat entstanden sind, wegen derer er verurteilt oder eine Maßregel 
der Besserung und Sicherung gegen ihn angeordnet wird. Eine Verurteilung im Sinne 
dieser Vorschrift liegt auch dann vor, wenn der Angeklagte mit Strafvorbehalt verwarnt 
wird oder das Gericht von Strafe absieht. 
 
 
Strafvollsteckungsordnung 
 
§ 13 Urkundliche Grundlage der Vollstreckung 
Absatz 2 und 3 
(2) Urkundliche Grundlage der Vollstreckung ist die Urschrift oder eine beglaubigte 
Abschrift der Entscheidung oder ihres erkennenden Teils; auf ihr muss die Rechtskraft 
bescheinigt und angegeben sein, wann sie eingetreten ist (§ 451 Absatz 1 StPO) 
(3) Die Rechtskraft kann bereits bescheinigt werden, bevor die schriftlichen Urteilsgründe 
vorliegen. Ist die verurteilte Person in Haft, so hat die die Rechtskraft bescheinigende 
Stelle die urkundliche Grundlage der Vollstreckung binnen drei Tagen nach Eintritt der 
Rechtskraft der Vollstreckungsbehörde zu übersenden. 
 
§ 31 Anlage zum Aufnahmeersuchen 
(1) Dem Aufnahmeersuchen sind beizufügen: 
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1. eine vollständie Abschrift der in § 16 Absatz 1 Nummer 1 und 3 genannten 
Entscheidungen mit Ausnahme solcher Teile, die geheimhaltungsbedürftig sind; falls 
die Abschrift der vollständigen Entscheidung zur Zeit des Aufnahmeersuchens noch 
nicht vorliegt, ist sie unverzüglich nachzusenden; 

2. einen Auszug aus dem Bundeszentralregister, der möglichst nicht älter als sechs 
Monate ist. 

(2) Enthalten die Strafakten oder das Vollstreckungsheft ein Gutachten über den 
körperlichen oder geistigen Zustand der verurteilten Person, so soll die 
Vollstreckungsbehörde eine Abschrift des Gutachtens übersenden, sofern dieses für den 
Vollzug von Bedeutung sein kann. 
 
 
Strafvollzugsgesetz 
 
 
§ 6 Behandlungsuntersuchung. Beteiligung des Gefangenen 
Absatz 1 
(1) Nach dem Aufnahmeverfahren wird damit begonnen, die Persönlichkeit und die 
Lebensverhältnisse des Gefangenen zu erforschen. Hiervon kann abgesehen werden, 
wenn dies mit Rücksicht auf die Vollzugsdauer nicht geboten erscheint. 
 
§ 7 Vollzugsplan 
(1) Auf Grund der Behandlungsuntersuchung (§ 6) wird ein Vollzugsplan erstellt. 
(2) Der Vollzugsplan enthält Angaben mindestens über folgende 
Behandlungsmaßnahmen:  
1. die Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug, 
2. die Verlegung in eine sozialtherapeutische Anstalt, 
3. die Zuweisung zu Wohngruppen und Behandlungsgruppen, 
4. den Arbeitseinsatz sowie Maßnahmen der beruflichen Ausbildung oder Weiterbildung, 
5. die Teilnahme an Veranstaltungen der Weiterbildung, 
6. besondere Hilfs- und Behandlungsmaßnahmen, 
7. Lockerungen des Vollzuges und 
8. notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung. 
(3) Der Vollzugsplan ist mit der Entwicklung des Gefangenen und weiteren Ergebnissen 
der Persönlichkeitserforschung in Einklang zu halten. Hierfür sind im Vollzugsplan 
angemessene Fristen vorzusehen. 
(4) Bei Gefangenen, die wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis 180 oder 182 des 
Strafgesetzbuches zu Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren verurteilt worden sind, ist 
über eine Verlegung in eine sozialtherapeutische Anstalt jeweils nach Ablauf von sechs 
Monaten neu zu entscheiden. 
 
§ 11 Lockerungen des Vollzuges 
(1) Als Lockerung des Vollzuges kann namentlich angeordnet werden, daß der 
Gefangene  
1. außerhalb der Anstalt regelmäßig einer Beschäftigung unter Aufsicht 

(Außenbeschäftigung) oder ohne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Freigang) 
nachgehen darf oder 

2. für eine bestimmte Tageszeit die Anstalt unter Aufsicht (Ausführung) oder ohne 
Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Ausgang) verlassen darf. 
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(2) Diese Lockerungen dürfen mit Zustimmung des Gefangenen angeordnet werden, 
wenn nicht zu befürchten ist, dass der Gefangene sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe 
entziehen oder die Lockerungen des Vollzuges zu Straftaten missbrauchen werde. 
 
§ 12 Ausführung aus besonderen Gründen 
Ein Gefangener darf auch ohne seine Zustimmung ausgeführt werden, wenn dies aus 
besonderen Gründen notwendig ist. 
 
§ 13 Urlaub aus der Haft 
 
(1) Ein Gefangener kann bis zu einundzwanzig Kalendertagen in einem Jahr aus der Haft 
beurlaubt werden. § 11 Abs. 2 gilt entsprechend. 
(2) Der Urlaub soll in der Regel erst gewährt werden, wenn der Gefangene sich 
mindestens sechs Monate im Strafvollzug befunden hat. 
(3) Ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilter Gefangener kann beurlaubt werden, 
wenn er sich einschließlich einer vorhergehenden Untersuchungshaft oder einer anderen 
Freiheitsentziehung zehn Jahre im Vollzug befunden hat oder wenn er in den offenen 
Vollzug überwiesen ist. 
(4) Gefangenen, die sich für den offenen Vollzug eignen, aus besonderen Gründen aber 
in einer geschlossenen Anstalt untergebracht sind, kann nach den für den offenen Vollzug 
geltenden Vorschriften Urlaub erteilt werden. 
 
(5) Durch den Urlaub wird die Strafvollstreckung nicht unterbrochen. 
 
§ 14  Weisungen, Aufhebungen von Lockerungen und Urlaub 
 
(1) Der Anstaltsleiter kann dem Gefangenen für Lockerungen und Urlaub Weisungen 
erteilen. 
(2) Er kann Lockerungen und Urlaub widerrufen, wenn  
1. er auf Grund nachträglich eingetretener Umstände berechtigt wäre, die Maßnahmen 

zu versagen, 
2. der Gefangene die Maßnahmen missbraucht oder 
3. der Gefangene Weisungen nicht nachkommt. 
Er kann Lockerungen und Urlaub mit Wirkung für die Zukunft zurücknehmen, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Bewilligung nicht vorgelegen haben. 
 
§ 16 Entlassungszeitpunkt 
(1) Der Gefangene soll am letzten Tag seiner Strafzeit möglichst frühzeitig, jedenfalls 
noch am Vormittag entlassen werden. 
(2) Fällt das Strafende auf einen Sonnabend oder Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, 
den ersten Werktag nach Ostern oder Pfingsten oder in die Zeit vom 22. Dezember bis 
zum 2. Januar, so kann der Gefangene an dem diesem Tag oder Zeitraum 
vorhergehenden Werktag entlassen werden, wenn dies nach der Länge der Strafzeit 
vertretbar ist und fürsorgerische Gründe nicht entgegenstehen. 
(3) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu zwei Tagen vorverlegt werden, wenn dringende 
Gründe dafür vorliegen, daß der Gefangene zu seiner Eingliederung hierauf angewiesen 
ist. 
 
§ 18 Unterbringung während der Ruhezeit 
(1) Gefangene werden während der Ruhezeit allein in ihren Hafträumen untergebracht. 
Eine gemeinsame Unterbringung ist zulässig, sofern ein Gefangener hilfsbedürftig ist oder 
eine Gefahr für Leben oder Gesundheit eines Gefangenen besteht. 
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(2) Im offenen Vollzug dürfen Gefangene mit ihrer Zustimmung während der Ruhezeit 
gemeinsam untergebracht werden, wenn eine schädliche Beeinflussung nicht zu 
befürchten ist. Im geschlossenen Vollzug ist eine gemeinschaftliche Unterbringung zur 
Ruhezeit außer in den Fällen des Absatzes 1 nur vorübergehend und aus zwingenden 
Gründen zulässig. 
 
§ 29 Überwachung des Schriftwechsels 
Absatz 3 
Der übrige Schriftwechsel darf überwacht werden, soweit es aus Gründen der 
Behandlung oder der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist. 
 
§ 32 Ferngespräche und Telegramme 
Dem Gefangenen kann gestattet werden, Ferngespräche zu führen oder Telegramme 
aufzugeben. Im übrigen gelten für Ferngespräche die Vorschriften über den Besuch und 
für Telegramme die Vorschriften über den Schriftwechsel entsprechend. Ist die 
Überwachung der fernmündlichen Unterhaltung erforderlich, ist die beabsichtigte 
Überwachung dem Gesprächspartner des Gefangenen unmittelbar nach Herstellung der 
Verbindung durch die Vollzugsbehörde oder den Gefangenen mitzuteilen. Der Gefangene 
ist rechtzeitig vor Beginn der fernmündlichen Unterhaltung über die beabsichtigte 
Überwachung und die Mitteilungspflicht nach Satz 3 zu unterrichten. 
 
§ 35 Urlaub, Ausgang und Ausführung aus wichtigem Anlass 
 
(1) Aus wichtigem Anlaß kann der Anstaltsleiter dem Gefangenen Ausgang gewähren 
oder ihn bis zu sieben Tagen beurlauben; der Urlaub aus anderem wichtigen Anlaß als 
wegen einer lebensgefährlichen Erkrankung oder wegen des Todes eines Angehörigen 
darf sieben Tage im Jahr nicht übersteigen. § 11 Abs. 2, § 13 Abs. 5 und § 14 gelten 
entsprechend. 
(2) Der Urlaub nach Absatz 1 wird nicht auf den regelmäßigen Urlaub angerechnet. 
(3) Kann Ausgang oder Urlaub aus den in § 11 Abs. 2 genannten Gründen nicht gewährt 
werden, kann der Anstaltsleiter den Gefangenen ausführen lassen. Die Aufwendungen 
hierfür hat der Gefangene zu tragen. Der Anspruch ist nicht geltend zu machen, wenn 
dies die Behandlung oder die Eingliederung behindern würde. 
 
§ 37 Zuweisung 
(1) Arbeit, arbeitstherapeutische Beschäftigung, Ausbildung und Weiterbildung dienen 
insbesondere dem Ziel, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu 
vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. 
(2) Die Vollzugsbehörde soll dem Gefangenen wirtschaftlich ergiebige Arbeit zuweisen 
und dabei seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen berücksichtigen. 
(3) Geeigneten Gefangenen soll Gelegenheit zur Berufsausbildung, beruflichen 
Weiterbildung oder Teilnahme an anderen ausbildenden oder weiterbildenden 
Maßnahmen gegeben werden. 
(4) Kann einem arbeitsfähigen Gefangenen keine wirtschaftlich ergiebige Arbeit oder die 
Teilnahme an Maßnahmen nach Absatz 3 zugewiesen werden, wird ihm eine 
angemessene Beschäftigung zugeteilt. 
(5) Ist ein Gefangener zu wirtschaftlich ergiebiger Arbeit nicht fähig, soll er 
arbeitstherapeutisch beschäftigt werden. 
 
§ 41 Arbeitspflicht 
Absatz 1 
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Der Gefangene ist verpflichtet, eine ihm zugewiesene, seinen körperlichen Fähigkeiten 
angemessene Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäftigung auszuüben, zu 
deren Verrichtung er auf Grund seines körperlichen Zustandes in der Lage ist. Er kann 
jährlich bis zu drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der Anstalt verpflichtet werden, mit 
seiner Zustimmung auch darüber hinaus. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Gefangene, 
die über 65 Jahre alt sind, und nicht für werdende und stillende Mütter, soweit gesetzliche 
Beschäftigungsverbote zum Schutz erwerbstätiger Mütter bestehen. 
 
§ 42 Freistellung von der Arbeitspflicht 
(1) Hat der Gefangene ein Jahr lang zugewiesene Tätigkeit nach § 37 oder 
Hilfstätigkeiten nach § 41 Abs. 1 Satz 2 ausgeübt, so kann er beanspruchen, achtzehn 
Werktage von der Arbeitspflicht freigestellt zu werden. Zeiten, in denen der Gefangene 
infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert war, werden auf das Jahr bis zu 
sechs Wochen jährlich angerechnet. 
(2) Auf die Zeit der Freistellung wird Urlaub aus der Haft (§§ 13, 35) angerechnet, soweit 
er in die Arbeitszeit fällt und nicht wegen einer lebensgefährlichen Erkrankung oder des 
Todes eines Angehörigen erteilt worden ist. 
(3) Der Gefangene erhält für die Zeit der Freistellung seine zuletzt gezahlten Bezüge 
weiter. 
(4) Urlaubsregelungen der Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Strafvollzuges 
bleiben unberührt. 
 
§ 43 Arbeitsentgelt, Arbeitsurlaub und Anrechnung der Freistellung auf den 
Entlassungszeitpunkt 
(1) Die Arbeit des Gefangenen wird anerkannt durch Arbeitsentgelt und eine Freistellung 
von der Arbeit, die auch als Urlaub aus der Haft (Arbeitsurlaub) genutzt oder auf den 
Entlassungszeitpunkt angerechnet werden kann. 
(2) Übt der Gefangene eine zugewiesene Arbeit, sonstige Beschäftigung oder eine 
Hilfstätigkeit nach § 41 Abs. 1 Satz 2 aus, so erhält er ein Arbeitsentgelt. Der Bemessung 
des Arbeitsentgelts ist der in § 200 bestimmte Satz der Bezugsgröße nach § 18 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch zu Grunde zu legen (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist 
der zweihundertfünfzigste Teil der Eckvergütung; das Arbeitsentgelt kann nach einem 
Stundensatz bemessen werden. 
(3) Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung des Gefangenen und der Art der Arbeit 
gestuft werden. 75 vom Hundert der Eckvergütung dürfen nur dann unterschritten 
werden, wenn die Arbeitsleistungen des Gefangenen den Mindestanforderungen nicht 
genügen. 
(4) Übt ein Gefangener zugewiesene arbeitstherapeutische Beschäftigung aus, erhält er 
ein Arbeitsentgelt, soweit dies der Art seiner Beschäftigung und seiner Arbeitsleistung 
entspricht. 
(5) Das Arbeitsentgelt ist dem Gefangenen schriftlich bekannt zu geben. 
(6) Hat der Gefangene zwei Monate lang zusammenhängend eine zugewiesene Tätigkeit 
nach § 37 oder eine Hilfstätigkeit nach § 41 Abs. 1 Satz 2 ausgeübt, so wird er auf seinen 
Antrag hin einen Werktag von der Arbeit freigestellt. Die Regelung des § 42 bleibt 
unberührt. Durch Zeiten, in denen der Gefangene ohne sein Verschulden durch 
Krankheit, Ausführung, Ausgang, Urlaub aus der Haft, Freistellung von der Arbeitspflicht 
oder sonstige nicht von ihm zu vertretende Gründe an der Arbeitsleistung gehindert ist, 
wird die Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäftigungszeiträume von weniger als zwei 
Monaten bleiben unberücksichtigt. 
(7) Der Gefangene kann beantragen, dass die Freistellung nach Absatz 6 in Form von 
Urlaub aus der Haft gewährt wird (Arbeitsurlaub). § 11 Abs. 2, § 13 Abs. 2 bis 5 und § 14 
gelten entsprechend. 
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(8) § 42 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(9) Stellt der Gefangene keinen Antrag nach Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1 oder 
kann die Freistellung nach Maßgabe der Regelung des Absatzes 7 Satz 2 nicht gewährt 
werden, so wird die Freistellung nach Absatz 6 Satz 1 von der Anstalt auf den 
Entlassungszeitpunkt des Gefangenen angerechnet. 
(10) Eine Anrechnung nach Absatz 9 ist ausgeschlossen,  
1. soweit eine lebenslange Freiheitsstrafe oder Sicherungsverwahrung verbüßt wird und 

ein Entlassungszeitpunkt noch nicht bestimmt ist, 
2. bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe oder einer 

Sicherungsverwahrung zur Bewährung, soweit wegen des von der Entscheidung des 
Gerichts bis zur Entlassung verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr 
möglich ist, 

3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei einer Aussetzung der Vollstreckung 
des Restes einer Freiheitsstrafe oder einer Sicherungsverwahrung zur Bewährung die 
Lebensverhältnisse des Gefangenen oder die Wirkungen, die von der Aussetzung für 
ihn zu erwarten sind, die Vollstreckung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfordern, 

4. wenn nach § 456a Abs. 1 der Strafprozessordnung von der Vollstreckung abgesehen 
wird, 

5. wenn der Gefangene im Gnadenwege aus der Haft entlassen wird. 
(11) Soweit eine Anrechnung nach Absatz 10 ausgeschlossen ist, erhält der Gefangene 
bei seiner Entlassung für seine Tätigkeit nach Absatz 2 als Ausgleichsentschädigung 
zusätzlich 15 vom Hundert des ihm nach den Absätzen 2 und 3 gewährten Entgelts oder 
der ihm nach § 44 gewährten Ausbildungsbeihilfe. Der Anspruch entsteht erst mit der 
Entlassung; vor der Entlassung ist der Anspruch nicht verzinslich, nicht abtretbar und 
nicht vererblich. Einem Gefangenen, bei dem eine Anrechnung nach Absatz 10 Nr. 1 
ausgeschlossen ist, wird die Ausgleichszahlung bereits nach Verbüßung von jeweils zehn 
Jahren der lebenslangen Freiheitsstrafe oder Sicherungsverwahrung zum Eigengeld (§ 
52) gutgeschrieben, soweit er nicht vor diesem Zeitpunkt entlassen wird; § 57 Abs. 4 des 
Strafgesetzbuches gilt entsprechend. 
 
§ 46 Taschengeld 
Wenn ein Gefangener ohne sein Verschulden kein Arbeitsentgelt und keine 
Ausbildungsbeihilfe erhält, wird ihm ein angemessenes Taschengeld gewährt, falls er 
bedürftig ist 
 
§ 50 Haftkostenbeitrag 
Absatz 2 
Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des Betrages erhoben, der nach § 17 Abs. 1 Nr. 4 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch durchschnittlich zur Bewertung der Sachbezüge 
festgesetzt ist. Das Bundesministerium der Justiz stellt den Durchschnittsbetrag für jedes 
Kalenderjahr nach den am 1. Oktober des vorhergehenden Jahres geltenden 
Bewertungen der Sachbezüge, jeweils getrennt für das in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannte Gebiet und für das Gebiet, in dem das Strafvollzugsgesetz 
schon vor dem Wirksamwerden des Beitritts gegolten hat, fest und macht ihn im 
Bundesanzeiger bekannt. Bei Selbstverpflegung entfallen die für die Verpflegung 
vorgesehenen Beträge. Für den Wert der Unterkunft ist die festgesetzte 
Belegungsfähigkeit maßgebend. Der Haftkostenbeitrag darf auch von dem unpfändbaren 
Teil der Bezüge, nicht aber zu Lasten des Hausgeldes und der Ansprüche 
unterhaltsberechtigter Angehöriger angesetzt werden. 
 
§ 51 Überbrückungsgeld  
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(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und aus den Bezügen der 
Gefangenen, die in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen (§ 39 Abs. 1) oder 
denen gestattet ist, sich selbst zu beschäftigen (§ 39 Abs. 2), ist ein Überbrückungsgeld 
zu bilden, das den notwendigen Lebensunterhalt des Gefangenen und seiner 
Unterhaltsberechtigten für die ersten vier Wochen nach seiner Entlassung sichern soll. 
(2) Das Überbrückungsgeld wird dem Gefangenen bei der Entlassung in die Freiheit 
ausgezahlt. Die Vollzugsbehörde kann es auch ganz oder zum Teil dem 
Bewährungshelfer oder einer mit der Entlassenenbetreuung befaßten Stelle überweisen, 
die darüber entscheiden, wie das Geld innerhalb der ersten vier Wochen nach der 
Entlassung an den Gefangenen ausgezahlt wird. Der Bewährungshelfer und die mit der 
Entlassenenbetreuung befaßte Stelle sind verpflichtet, das Überbrückungsgeld von ihrem 
Vermögen gesondert zu halten. Mit Zustimmung des Gefangenen kann das 
Überbrückungsgeld auch dem Unterhaltsberechtigten überwiesen werden. 
(3) Der Anstaltsleiter kann gestatten, dass das Überbrückungsgeld für Ausgaben in 
Anspruch genommen wird, die der Eingliederung des Gefangenen dienen. 
(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungsgeldes ist unpfändbar. Erreicht es 
nicht die in Absatz 1 bestimmte Höhe, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrages auch der 
Anspruch auf Auszahlung des Eigengeldes unpfändbar. Bargeld des entlassenen 
Gefangenen, an den wegen der nach Satz 1 oder Satz 2 unpfändbaren Ansprüche Geld 
ausgezahlt worden ist, ist für die Dauer von vier Wochen seit der Entlassung insoweit der 
Pfändung nicht unterworfen, als es dem Teil der Ansprüche für die Zeit von der Pfändung 
bis zum Ablauf der vier Wochen entspricht. 
(5) Absatz 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in § 850d Abs. 1 Satz 1 der 
Zivilprozeßordnung bezeichneten Unterhaltsansprüche. Dem entlassenen Gefangenen ist 
jedoch so viel zu belassen, als er für seinen notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung 
seiner sonstigen gesetzlichen Unterhaltspflichten für die Zeit von der Pfändung bis zum 
Ablauf von vier Wochen seit der Entlassung bedarf. 
 
§ 62a Ruhen der Ansprüche 
Der Anspruch auf Leistungen nach den §§ 57 bis 59 ruht, solange der Gefangene auf 
Grund eines freien Beschäftigungsverhältnisses (§ 39 Abs. 1) krankenversichert ist. 
 
§ 65 Verlegung 
(1) Ein kranker Gefangener kann in ein Anstaltskrankenhaus oder in eine für die 
Behandlung seiner Krankheit besser geeignete Vollzugsanstalt verlegt werden. 
(2) Kann die Krankheit eines Gefangenen in einer Vollzugsanstalt oder einem 
Anstaltskrankenhaus nicht erkannt oder behandelt werden oder ist es nicht möglich, den 
Gefangenen rechtzeitig in ein Anstaltskrankenhaus zu verlegen, ist dieser in ein 
Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen. 
 
§ 68 Zeitungen und Zeitschriften 
Absatz 2  
Ausgeschlossen sind Zeitungen und Zeitschriften, deren Verbreitung mit Strafe oder 
Geldbuße bedroht ist. Einzelne Ausgaben oder Teile von Zeitungen oder Zeitschriften 
können dem Gefangenen vorenthalten werden, wenn sie das Ziel des Vollzuges oder die 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erheblich gefährden würden. 
 
§ 75 Entlassungsbeihilfe 
Absatz 3 
Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und die ausgezahlte Reisebeihilfe sind 
unpfändbar. Für den Anspruch auf Überbrückungsbeihilfe und für Bargeld nach 
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Auszahlung einer Überbrückungsbeihilfe an den Gefangenen gilt § 51 Abs. 4 Satz 1 und 
3, Abs. 5 entsprechend. 
 
§ 76 Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
(1) Bei einer Schwangeren oder einer Gefangenen, die unlängst entbunden hat, ist auf 
ihren Zustand Rücksicht zu nehmen. Die Vorschriften des Gesetzes zum Schutz der 
erwerbstätigen Mutter über die Gestaltung des Arbeitsplatzes sind entsprechend 
anzuwenden. 
(2) Die Gefangene hat während der Schwangerschaft, bei und nach der Entbindung 
Anspruch auf ärztliche Betreuung und auf Hebammenhilfe in der Vollzugsanstalt. Zur 
ärztlichen Betreuung während der Schwangerschaft gehören insbesondere 
Untersuchungen zur Feststellung der Schwangerschaft sowie Vorsorgeuntersuchungen 
einschließlich der laborärztlichen Untersuchungen. 
(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu 
bringen. Ist dies aus besonderen Gründen nicht angezeigt, so ist die Entbindung in einer 
Vollzugsanstalt mit Entbindungsabteilung vorzunehmen. Bei der Entbindung wird Hilfe 
durch eine Hebamme und, falls erforderlich, durch einen Arzt gewährt. 
 
§ 79 Geburtsanzeige 
In der Anzeige der Geburt an das Standesamt dürfen die Anstalt als Geburtsstätte des 
Kindes, das Verhältnis des Anzeigenden zur Anstalt und die Gefangenschaft der Mutter 
nicht vermerkt sein. 
 
§ 84 Durchsuchung 
(1) Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dürfen durchsucht werden. Die 
Durchsuchung männlicher Gefangener darf nur von Männern, die Durchsuchung 
weiblicher Gefangener darf nur von Frauen vorgenommen werden. Das Schamgefühl ist 
zu schonen. 
(2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung des Anstaltsleiters im Einzelfall ist es 
zulässig, eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorzunehmen. 
Sie darf bei männlichen Gefangenen nur in Gegenwart von Männern, bei weiblichen 
Gefangenen nur in Gegenwart von Frauen erfolgen. Sie ist in einem geschlossenen 
Raum durchzuführen. Andere Gefangene dürfen nicht anwesend sein. 
(3) Der Anstaltsleiter kann allgemein anordnen, daß Gefangene bei der Aufnahme, nach 
Kontakten mit Besuchern und nach jeder Abwesenheit von der Anstalt nach Absatz 2 zu 
durchsuchen sind. 
 
§ 85 Sichere Unterbringung 
Ein Gefangener kann in eine Anstalt verlegt werden, die zu seiner sicheren Unterbringung 
besser geeignet ist, wenn in erhöhtem Maß Fluchtgefahr gegeben ist oder sonst sein 
Verhalten oder sein Zustand eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
darstellt. 
 
§ 88 Besondere Sicherungsmaßnahmen 
(1) Gegen einen Gefangenen können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet 
werden, wenn nach seinem Verhalten oder auf Grund seines seelischen Zustandes in 
erhöhtem Maß Fluchtgefahr oder die Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder 
Sachen oder die Gefahr des Selbstmordes oder der Selbstverletzung besteht. 
(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:  
1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen, 
2. die Beobachtung bei Nacht, 
3. die Absonderung von anderen Gefangenen, 
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4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien, 
5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende 

Gegenstände und 
6. die Fesselung. 
(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 1, 3 bis 5 sind auch zulässig, wenn die Gefahr einer 
Befreiung oder eine erhebliche Störung der Anstaltsordnung anders nicht vermieden oder 
behoben werden kann. 
(4) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport ist die Fesselung auch dann 
zulässig, wenn aus anderen Gründen als denen des Absatzes 1 in erhöhtem Maß 
Fluchtgefahr besteht. 
(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur soweit aufrechterhalten werden, als es 
ihr Zweck erfordert. 
 
§ 89 Einzelhaft 
 
(1) Die unausgesetzte Absonderung eines Gefangenen (Einzelhaft) ist nur zulässig, wenn 
dies aus Gründen, die in der Person des Gefangenen liegen, unerläßlich ist. 
(2) Einzelhaft von mehr als drei Monaten Gesamtdauer in einem Jahr bedarf der 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen, daß der 
Gefangene am Gottesdienst oder an der Freistunde teilnimmt. 
 
§ 97 Handeln auf Anordnung 
(1) Wird unmittelbarer Zwang von einem Vorgesetzten oder einer sonst befugten Person 
angeordnet, sind Vollzugsbedienstete verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die 
Anordnung verletzt die Menschenwürde oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt 
worden. 
(2) Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen 
würde. Befolgt der Vollzugsbedienstete sie trotzdem, trifft ihn eine Schuld nur, wenn er 
erkennt oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, daß dadurch 
eine Straftat begangen wird. 
(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat der Vollzugsbedienstete dem 
Anordnenden gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist. 
Abweichende Vorschriften des allgemeinen Beamtenrechts über die Mitteilung solcher 
Bedenken an einen Vorgesetzten (§ 36 Abs. 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes) sind 
nicht anzuwenden. 
 
§ 99 Allgemeine Vorschriften für den Schußwaffengebrauch 
(1) Schußwaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des 
unmittelbaren Zwanges bereits erfolglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Gegen 
Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch Waffenwirkung 
gegen Sachen erreicht wird. 
(2) Schußwaffen dürfen nur die dazu bestimmten Vollzugsbediensteten gebrauchen und 
nur, um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. Ihr Gebrauch unterbleibt, wenn dadurch 
erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet würden. 
(3) Der Gebrauch von Schußwaffen ist vorher anzudrohen. Als Androhung gilt auch ein 
Warnschuß. Ohne Androhung dürfen Schußwaffen nur dann gebraucht werden, wenn 
das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 
 
§ 100 Besondere Vorschriften für den Schußwaffengebrauch 
(1) Gegen Gefangene dürfen Schußwaffen gebraucht werden,  
1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug trotz wiederholter 

Aufforderung nicht ablegen, 
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2. wenn sie eine Meuterei (§ 121 des Strafgesetzbuches) unternehmen oder 
3. um ihre Flucht zu vereiteln oder um sie wiederzuergreifen. 
Um die Flucht aus einer offenen Anstalt zu vereiteln, dürfen keine Schußwaffen gebraucht 
werden. 
(2) Gegen andere Personen dürfen Schußwaffen gebraucht werden, wenn sie es 
unternehmen, Gefangene gewaltsam zu befreien oder gewaltsam in eine Anstalt 
einzudringen. 
 
§ 101 Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge 
(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Ernährung sind zwangsweise nur 
bei Lebensgefahr, bei schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit des Gefangenen oder 
bei Gefahr für die Gesundheit anderer Personen zulässig; die Maßnahmen müssen für 
die Beteiligten zumutbar und dürfen nicht mit erheblicher Gefahr für Leben oder 
Gesundheit des Gefangenen verbunden sein. Zur Durchführung der Maßnahmen ist die 
Vollzugsbehörde nicht verpflichtet, solange von einer freien Willensbestimmung des 
Gefangenen ausgegangen werden kann. 
(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die zwangsweise körperliche 
Untersuchung außer im Falle des Absatzes 1 zulässig, wenn sie nicht mit einem 
körperlichen Eingriff verbunden ist. 
(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und unter Leitung eines Arztes 
durchgeführt werden, unbeschadet der Leistung erster Hilfe für den Fall, daß ein Arzt 
nicht rechtzeitig erreichbar und mit einem Aufschub Lebensgefahr verbunden ist. 
 
§ 104 Vollzug der Disziplinarmaßnahmen. Aussetzung zur Bewährung 
Absatz 1 
Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort vollstreckt. 
 
§ 109 Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
(1) Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des 
Strafvollzuges oder des Vollzuges freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und 
Sicherung kann gerichtliche Entscheidung beantragt werden. Mit dem Antrag kann auch 
die Verpflichtung zum Erlaß einer abgelehnten oder unterlassenen Maßnahme begehrt 
werden. 
(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist nur zulässig, wenn der Antragsteller 
geltend macht, durch die Maßnahme oder ihre Ablehnung oder Unterlassung in seinen 
Rechten verletzt zu sein. 
(3) Dient die vom Antragsteller begehrte oder angefochtene Maßnahme der Umsetzung 
des § 66c Absatz 1 des Strafgesetzbuches im Vollzug der Sicherungsverwahrung oder 
der ihr vorausgehenden Freiheitsstrafe, so ist dem Antragsteller für ein gerichtliches 
Verfahren von Amts wegen ein Rechtsanwalt beizuordnen, es sei denn, dass wegen der 
Einfachheit der Sach- und Rechtslage die Mitwirkung eines Rechtsanwalts nicht geboten 
erscheint oder es ersichtlich ist, dass der Antragsteller seine Rechte selbst ausreichend 
wahrnehmen kann. Über die Bestellung und einen Widerruf entscheidet der Vorsitzende 
des nach § 110 zuständigen Gerichts. 
 
§ 110 Zuständigkeit 
Über den Antrag entscheidet die Strafvollstreckungskammer, in deren Bezirk die beteiligte 
Vollzugsbehörde ihren Sitz hat. 
 
§ 111 Beteiligte 
(1) Beteiligte des gerichtlichen Verfahrens sind  
1. der Antragsteller, 
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2. die Vollzugsbehörde, die die angefochtene Maßnahme angeordnet oder die beantragte 
abgelehnt oder unterlassen hat. 
(2) In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht oder dem Bundesgerichtshof ist 
Beteiligte nach Absatz 1 Nr. 2 die zuständige Aufsichtsbehörde. 
 
§ 112 Antragsfrist. Wiedereinsetzung 
(1) Der Antrag muß binnen zwei Wochen nach Zustellung oder schriftlicher Bekanntgabe 
der Maßnahme oder ihrer Ablehnung schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle 
des Gerichts gestellt werden. 
(2) War der Antragsteller ohne Verschulden verhindert, die Frist einzuhalten, so ist ihm 
auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 
(3) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des 
Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der 
Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der 
Antragsfrist ist die versäumte Rechtshandlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann 
die Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden. 
(4) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist ist der Antrag auf 
Wiedereinsetzung unzulässig, außer wenn der Antrag vor Ablauf der Jahresfrist infolge 
höherer Gewalt unmöglich war. 
 
§ 113 Vornahmeantrag 
(1) Wendet sich der Antragsteller gegen das Unterlassen einer Maßnahme, kann der 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung nicht vor Ablauf von drei Monaten seit dem Antrag 
auf Vornahme der Maßnahme gestellt werden, es sei denn, daß eine frühere Anrufung 
des Gerichts wegen besonderer Umstände des Falles geboten ist. 
(2) Liegt ein zureichender Grund dafür vor, daß die beantragte Maßnahme noch nicht 
erlassen ist, so setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten 
Frist aus. Die Frist kann verlängert werden. Wird die beantragte Maßnahme in der 
gesetzten Frist erlassen, so ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt. 
(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Stellung des 
Antrags auf Vornahme der Maßnahme zulässig, außer wenn die Antragstellung vor 
Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war oder unter den besonderen 
Verhältnissen des Einzelfalles unterblieben ist. 
 
§ 114 Aussetzung der Maßnahme 
(1) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat keine aufschiebende Wirkung. 
(2) Das Gericht kann den Vollzug der angefochtenen Maßnahme aussetzen, wenn die 
Gefahr besteht, daß die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder 
wesentlich erschwert wird und ein höher zu bewertendes Interesse an dem sofortigen 
Vollzug nicht entgegensteht. Das Gericht kann auch eine einstweilige Anordnung 
erlassen; § 123 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden. 
Die Entscheidungen sind nicht anfechtbar; sie können vom Gericht jederzeit geändert 
oder aufgehoben werden. 
(3) Der Antrag auf eine Entscheidung nach Absatz 2 ist schon vor Stellung des Antrags 
auf gerichtliche Entscheidung zulässig. 
 
§ 115 Gerichtliche Entscheidung 
(1) Das Gericht entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß. Der Beschluss 
stellt den Sach- und Streitstand seinem wesentlichen Inhalt nach gedrängt zusammen. 
Wegen der Einzelheiten soll auf bei den Gerichtsakten befindliche Schriftstücke, die nach 
Herkunft und Datum genau zu bezeichnen sind, verwiesen werden, soweit sich aus ihnen 
der Sach- und Streitstand ausreichend ergibt. Das Gericht kann von einer Darstellung der 
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Entscheidungsgründe absehen, soweit es der Begründung der angefochtenen 
Entscheidung folgt und dies in seiner Entscheidung feststellt. 
(1a) Das Gericht kann anordnen, dass eine Anhörung unter Verzicht auf die persönliche 
Anwesenheit des Gefangenen zeitgleich in Bild und Ton in die Vollzugsanstalt und das 
Sitzungszimmer übertragen wird. Eine Aufzeichnung findet nicht statt. Die Entscheidung 
nach Satz 1 ist nicht anfechtbar. 
(2) Soweit die Maßnahme rechtswidrig und der Antragsteller dadurch in seinen Rechten 
verletzt ist, hebt das Gericht die Maßnahme auf. Ist die Maßnahme schon vollzogen, kann 
das Gericht auch aussprechen, daß und wie die Vollzugsbehörde die Vollziehung 
rückgängig zu machen hat, soweit die Sache spruchreif ist. 
(3) Hat sich die Maßnahme vorher durch Zurücknahme oder anders erledigt, spricht das 
Gericht auf Antrag aus, daß die Maßnahme rechtswidrig gewesen ist, wenn der 
Antragsteller ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. 
(4) Soweit die Ablehnung oder Unterlassung der Maßnahme rechtswidrig und der 
Antragsteller dadurch in seinen Rechten verletzt ist, spricht das Gericht die Verpflichtung 
der Vollzugsbehörde aus, die beantragte Amtshandlung vorzunehmen, wenn die Sache 
spruchreif ist. Anderenfalls spricht es die Verpflichtung aus, den Antragsteller unter 
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden. 
(5) Soweit die Vollzugsbehörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, prüft 
das Gericht auch, ob die Maßnahme oder ihre Ablehnung oder Unterlassung rechtswidrig 
ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem 
Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch 
gemacht ist. 
 
§ 116 Rechtsbeschwerde 
(1) Gegen die gerichtliche Entscheidung der Strafvollstreckungskammer ist die 
Rechtsbeschwerde zulässig, wenn es geboten ist, die Nachprüfung zur Fortbildung des 
Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu ermöglichen. 
(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, daß die Entscheidung auf 
einer Verletzung des Gesetzes beruhe. Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm 
nicht oder nicht richtig angewendet worden ist. 
(3) Die Rechtsbeschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. § 114 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
(4) Für die Rechtsbeschwerde gelten die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die 
Beschwerde entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
 
§ 117 Zuständigkeit für die Rechtsbeschwerde 
Über die Rechtsbeschwerde entscheidet ein Strafsenat des Oberlandesgerichts, in 
dessen Bezirk die Strafvollstreckungskammer ihren Sitz hat. 
 
§ 118 Form. Frist. Begründung 
(1) Die Rechtsbeschwerde muß bei dem Gericht, dessen Entscheidung angefochten wird, 
binnen eines Monats nach Zustellung der gerichtlichen Entscheidung eingelegt werden. In 
dieser Frist ist außerdem die Erklärung abzugeben, inwieweit die Entscheidung 
angefochten und ihre Aufhebung beantragt wird. Die Anträge sind zu begründen. 
(2) Aus der Begründung muß hervorgehen, ob die Entscheidung wegen Verletzung einer 
Rechtsnorm über das Verfahren oder wegen Verletzung einer anderen Rechtsnorm 
angefochten wird. Ersterenfalls müssen die den Mangel enthaltenden Tatsachen 
angegeben werden. 
(3) Der Antragsteller als Beschwerdeführer kann dies nur in einer von einem 
Rechtsanwalt unterzeichneten Schrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle tun. 
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§ 119 Entscheidung über die Rechtsbeschwerde 
(1) Der Strafsenat entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß. 
(2) Seiner Prüfung unterliegen nur die Beschwerdeanträge und, soweit die 
Rechtsbeschwerde auf Mängel des Verfahrens gestützt wird, nur die Tatsachen, die in 
der Begründung der Rechtsbeschwerde bezeichnet worden sind. 
(3) Der Beschluß, durch den die Beschwerde verworfen wird, bedarf keiner Begründung, 
wenn der Strafsenat die Beschwerde einstimmig für unzulässig oder für offensichtlich 
unbegründet erachtet. 
(4) Soweit die Rechtsbeschwerde für begründet erachtet wird, ist die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben. Der Strafsenat kann an Stelle der Strafvollstreckungskammer 
entscheiden, wenn die Sache spruchreif ist. Sonst ist die Sache zur neuen Entscheidung 
an die Strafvollstreckungskammer zurückzuverweisen. 
(5) Die Entscheidung des Strafsenats ist endgültig. 
 
§ 119a Strafvollzugsbegleitende gerichtliche Kontrolle bei angeordneter oder 
vorbehaltener Sicherungsverwahrung 
(1) Ist die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten, stellt 
das Gericht während des Vollzuges der Freiheitsstrafe nach Ablauf der in Absatz 3 
genannten Fristen von Amts wegen fest,  
1. ob die Vollzugsbehörde dem Gefangenen im zurückliegenden Zeitraum eine Betreuung 

angeboten hat, die § 66c Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 des 
Strafgesetzbuches entspricht; 

2. soweit die Betreuung nicht den in Nummer 1 genannten Anforderungen entsprochen 
hat, welche bestimmten Maßnahmen die Vollzugsbehörde dem Gefangenen bei sich 
nicht wesentlich ändernder Sachlage künftig anzubieten hat, um den gesetzlichen 
Anforderungen an die Betreuung zu genügen. 

(2) Die Vollzugsbehörde kann jederzeit eine Entscheidung nach Absatz 1 beantragen, 
sofern hieran ein berechtigtes Interesse besteht. Nach der erstmaligen Aufstellung oder 
einer wesentlichen Änderung des Vollzugsplans kann die Vollzugsbehörde auch 
beantragen, festzustellen, ob die im Vollzugsplan vorgesehenen Maßnahmen im Falle 
ihres Angebots bei sich nicht wesentlich ändernder Sachlage eine dem § 66c Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuches entsprechende Betreuung 
darstellen würden; in diesem Fall hat das Gericht die Feststellungen nach Absatz 1 auch 
zu treffen, wenn die Frist gemäß Absatz 3 noch nicht abgelaufen ist. 
(3) Entscheidungen von Amts wegen sind alle zwei Jahre zu treffen. Das Gericht kann bei 
einer Entscheidung nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2, im Hinblick 
auf die Gesamtdauer der noch zu vollziehenden Freiheitsstrafe eine längere Frist 
festsetzen, die fünf Jahre nicht überschreiten darf. Die Frist für die erste Entscheidung 
von Amts wegen beginnt mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu laufen, die Frist für jede 
weitere mit Bekanntgabe einer erstinstanzlichen Entscheidung nach Absatz 1. 
(4) Die Strafvollstreckungskammer ist bei Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 
Satz 2 mit drei Richtern unter Einschluss des Vorsitzenden besetzt. 
(5) Gegen die gerichtliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. 
(6) Für das gerichtliche Verfahren ist dem Gefangenen von Amts wegen ein Rechtsanwalt 
beizuordnen. Vor einer Entscheidung sind der Gefangene, die Vollzugsbehörde und die 
Vollstreckungsbehörde anzuhören. Im Übrigen gelten § 109 Absatz 3 Satz 2, die §§ 110, 
111, 115 Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie die §§ 117, 118 Absatz 1 Satz 1, § 119 Absatz 1 
und 5 entsprechend. 
(7) Alle Gerichte sind bei nachfolgenden Entscheidungen an die rechtskräftigen 
Feststellungen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 gebunden. 
 
§ 120 Entsprechende Anwendung anderer Vorschriften 
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(1) Kommt die Behörde in den Fällen des § 114 Absatz 2 Satz 2 sowie des § 115 Absatz 
2 Satz 2 und Absatz 4 der ihr in der einstweiligen Anordnung oder im Beschluss 
auferlegten Verpflichtung nicht nach, gilt § 172 der Verwaltungsgerichtsordnung 
entsprechend. Im Übrigen sind die Vorschriften der Strafprozessordnung entsprechend 
anzuwenden, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 
(2) Auf die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe sind die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden. 
 
§ 121 Kosten des Verfahrens 
(1) In der das Verfahren abschließenden Entscheidung ist zu bestimmen, von wem die 
Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen zu tragen sind. 
(2) Soweit der Antragsteller unterliegt oder seinen Antrag zurücknimmt, trägt er die 
Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen. Hat sich die Maßnahme vor einer 
Entscheidung nach Absatz 1 in anderer Weise als durch Zurücknahme des Antrags 
erledigt, so entscheidet das Gericht über die Kosten des Verfahrens und die notwendigen 
Auslagen nach billigem Ermessen. 
(3) Bei erstinstanzlichen Entscheidungen des Gerichts nach § 119a fallen die Kosten des 
Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Staatskasse zur Last. Absatz 2 Satz 2 gilt 
nicht im Falle des § 115 Abs. 3. 
(4) Im übrigen gelten die §§ 464 bis 473 der Strafprozeßordnung entsprechend. 
(5) Für die Kosten des Verfahrens nach den §§ 109ff. kann auch ein den dreifachen 
Tagessatz der Eckvergütung nach § 43 Abs. 2 übersteigender Teil des Hausgeldes (§ 47) 
in Anspruch genommen werden. 
 
§ 124 Urlaub zur Vorbereitung der Entlassung 
Absatz 1 
Der Anstaltsleiter kann dem Gefangenen zur Vorbereitung der Entlassung Sonderurlaub 
bis zu sechs Monaten gewähren. § 11 Abs. 2 und § 13 Abs. 5 gelten entsprechend 
 
§ 130 Anwendung anderer Vorschriften 
Für die Sicherungsverwahrung gelten die Vorschriften über den Vollzug der 
Freiheitsstrafe (§§ 3 bis 126, 179 bis 187) entsprechend, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt ist. 
 
§ 136 Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
Die Behandlung des Untergebrachten in einem psychiatrischen Krankenhaus richtet sich 
nach ärztlichen Gesichtspunkten. Soweit möglich, soll er geheilt oder sein Zustand so 
weit gebessert werden, daß er nicht mehr gefährlich ist. Ihm wird die nötige Aufsicht, 
Betreuung und Pflege zuteil. 
 
§ 137 Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
Ziel der Behandlung des Untergebrachten in einer Entziehungsanstalt ist es, ihn von 
seinem Hang zu heilen und die zugrunde liegende Fehlhaltung zu beheben. 
 
§ 138 Anwendung anderer Vorschriften 
(1) Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer 
Entziehungsanstalt richtet sich nach Landesrecht, soweit Bundesgesetze nichts anderes 
bestimmen. § 51 Abs. 4 und 5 sowie § 75 Abs. 3 gelten entsprechend. 
(2) Für die Erhebung der Kosten der Unterbringung gilt § 50 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass in den Fällen des § 50 Abs. 1 Satz 2 an die Stelle erhaltener Bezüge die 
Verrichtung zugewiesener oder ermöglichter Arbeit tritt und in den Fällen des § 50 Abs. 1 
Satz 4 dem Untergebrachten ein Betrag in der Höhe verbleiben muss, der dem Barbetrag 
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entspricht, den ein in einer Einrichtung lebender und einen Teil der Kosten seines 
Aufenthalts selbst tragender Sozialhilfeempfänger zur persönlichen Verfügung erhält. Bei 
der Bewertung einer Beschäftigung als Arbeit sind die besonderen Verhältnisse des 
Maßregelvollzugs zu berücksichtigen. Zuständig für die Erhebung der Kosten ist die 
Vollstreckungsbehörde; die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung andere 
Zuständigkeiten begründen. Die Kosten werden als Justizverwaltungsabgabe erhoben. 
(3) Für das gerichtliche Verfahren gelten die §§ 109 bis 121 entsprechend. 
 
§ 140 Trennung des Vollzuges 
(1) Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung wird in getrennten Anstalten oder in 
getrennten Abteilungen einer für den Vollzug der Freiheitsstrafe bestimmten 
Vollzugsanstalt vollzogen. 
(2) Frauen sind getrennt von Männern in besonderen Frauenanstalten unterzubringen. 
Aus besonderen Gründen können für Frauen getrennte Abteilungen in Anstalten für 
Männer vorgesehen werden. 
(3) Von der getrennten Unterbringung nach den Absätzen 1 und 2 darf abgewichen 
werden, um dem Gefangenen die Teilnahme an Behandlungsmaßnahmen in einer 
anderen Anstalt oder in einer anderen Abteilung zu ermöglichen 
 
§ 156 Anstaltsleitung 
(1) Für jede Justizvollzugsanstalt ist ein Beamter des höheren Dienstes zum 
hauptamtlichen Leiter zu bestellen. Aus besonderen Gründen kann eine Anstalt auch von 
einem Beamten des gehobenen Dienstes geleitet werden. 
(2) Der Anstaltsleiter vertritt die Anstalt nach außen. Er trägt die Verantwortung für den 
gesamten Vollzug, soweit nicht bestimmte Aufgabenbereiche der Verantwortung anderer 
Vollzugsbediensteter oder ihrer gemeinsamen Verantwortung übertragen sind. 
(3) Die Befugnis, die Durchsuchung nach § 84 Abs. 2, die besonderen 
Sicherungsmaßnahmen nach § 88 und die Disziplinarmaßnahmen nach § 103 
anzuordnen, darf nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde übertragen werden. 
 
§ 160 Gefangenenmitverantwortung 
Den Gefangenen und Untergebrachten soll ermöglicht werden, an der Verantwortung für 
Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse teilzunehmen, die sich ihrer Eigenart und 
der Aufgabe der Anstalt nach für ihre Mitwirkung eignen. 
 
§ 171 Grundsatz 
Für den Vollzug einer gerichtlich angeordneten Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und 
Erzwingungshaft gelten § 119 Abs. 5 und 6 der Strafprozessordnung sowie die 
Vorschriften über den Vollzug der Freiheitsstrafe (§§ 3 bis 49, 51 bis 121, 179 bis 187) 
entsprechend, soweit nicht Eigenart und Zweck der Haft entgegenstehen oder im 
folgenden etwas anderes bestimmt ist. 
 
§ 172 Unterbringung 
Eine gemeinsame Unterbringung während der Arbeit, Freizeit und Ruhezeit (§§ 17 und 
18) ist nur mit Einwilligung des Gefangenen zulässig. Dies gilt nicht, wenn Ordnungshaft 
in Unterbrechung einer Strafhaft oder einer Unterbringung im Vollzug einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen wird. 
 
§ 173 Kleidung, Wäsche und Bettzeug 
Der Gefangene darf eigene Kleidung, Wäsche und eigenes Bettzeug benutzen, wenn 
Gründe der Sicherheit nicht entgegenstehen und der Gefangene für Reinigung, 
Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgt. 
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§ 174 Einkauf 
Der Gefangene darf Nahrungs- und Genußmittel sowie Mittel zur Körperpflege in 
angemessenem Umfang durch Vermittlung der Anstalt auf eigene Kosten erwerben. 
 
§ 175 Arbeit 
Der Gefangene ist zu einer Arbeit, Beschäftigung oder Hilfstätigkeit nicht verpflichtet. 
 
§ 178  
Absatz 2 
Beim Vollzug des Jugendarrestes, des Strafarrestes sowie der Ordnungs-, Sicherungs-, 
Zwangs- und Erzwingungshaft dürfen zur Vereitelung einer Flucht oder zur 
Wiederergreifung (§ 100 Abs. 1 Nr. 3) keine Schußwaffen gebraucht werden. Dies gilt 
nicht, wenn Strafarrest oder Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- oder Erzwingungshaft in 
Unterbrechung einer Untersuchungshaft, einer Strafhaft oder einer Unterbringung im 
Vollzug einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen 
wird. 
 
Zivilprozessordnung 
 
§ 851  Nicht übertragbare Forderungen 
 
(1) Eine Forderung ist in Ermangelung besonderer Vorschriften der Pfändung nur insoweit 
unterworfen, als sie übertragbar ist. 
 
(2) Eine nach § 399 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht übertragbare Forderung kann 
insoweit gepfändet und zur Einziehung überwiesen werden, als der geschuldete 
Gegenstand der Pfändung unterworfen ist. 
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